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Fachpolitischer Dialog Stadtumbau West 

„Die Wahl des Orts für den heutigen 
fachpolitischen Dialog zum Stadtumbau 
West könnte nicht treffender sein – steht  
doch die Region des Ruhrgebiets für alle 
Facetten des demographischen, sozio-öko-
nomischen und wirtschaftsstrukturellen 
Wandels“, sagte Burghard Schneider, Ver-
bandsdirektor des VdW Rheinland Westfa-
len in seiner Einführung in den fachpoli-

„Stadtumbau West“ zügig evaluieren 
und auf hohem Niveau fortsetzen

tischen Dialog „Stadtumbau West“ am 25. 
März 2009.

Veranstaltet wurde er vom GdW und dem 
Deutschen Städtetag in der Zeche Zoll-
verein in Essen, um über den aktuellen 
Stand und die Zukunftsperspektiven des 
Programms Stadtumbau West zu disku-
tieren.

Das Programm Stadtumbau West gewinnt 
an Kontur. Seit 2004 unterstützt das Pro-
gramm mittlerweile mehr als 280 westdeut-
sche Kommunen bei der Bewältigung ihres 
Strukturwandels. Immer mehr Kommunen 
gehen von der konzeptionellen Phase in 
die Umsetzung über. Dabei stellt sich die 
Frage, ob die städtische Funktion „Wohnen“ 
ihrer Bedeutung gemäß berücksichtigt wird 
und die Wohnungswirtschaft an der Ausar-
beitung der Konzepte und ihrer Umsetzung 
angemessen beteiligt ist. 

60 Praktiker aus Stadtverwaltungen und 
Wohnungsunternehmen verschiedener 
westdeutscher Länder gingen dieser Fra-
ge nach, um für die fachliche Diskussion 
über die Zukunft des Stadtumbaus West 
argumentativ gut gerüstet zu sein und die 
Kooperationen zwischen den Wohnungs-
unternehmen und den Kommunen vor Ort 
zu fördern. 

Während Verbandsdirektor Burghard 
Schneider auf die Notwendigkeit von Stadt-
umbaumaßnahmen in Wohnquartieren der 
von Strukturwandel und Schrumpfungs-
prozessen besonders betroffenen Regionen 
Nordrhein-Westfalens hingewiesen hatte, 
schilderte GdW-Präsident Lutz Freitag das 
Potenzial der organisierten Wohnungswirt-
schaft als Partner des Stadtumbaus. 

Die in den Regionalverbänden des GdW 
organisierte Wohnungs- und Immobili-
enwirtschaft ist längst aktiv beim Umbau 
und der Aufwertung von Wohnsiedlungen. 
In enger Abstimmung mit den Kommu-
nen verbinden die Unternehmen je nach 
den örtlichen Erfordernissen Maßnahmen 
des Rückbaus und der Modernisierung 
von Wohnungen mit der Aufwertung des 
Wohnumfeldes, wobei sie von den Kommu-
nen häufig mit Mitteln aus den Program-
men der sozialen Wohnraumförderung, 
des Stadtumbaus und der Sozialen Stadt 
unterstützt werden. 

Hartmut Hoferichter, Erster Beigeordne-
ter der Stadt Solingen und Mitglied im 
Bau- und Verkehrsausschuss des Deut-
schen Städtetages, würdigte den Beitrag 
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Nähere Informationen und die  
Präsentationen sind im Internet unter 
www.gdw.de abrufbar. 

der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
zum Stadtumbau. Gleichzeitig machte er 
deutlich, dass der wirtschaftliche Struk-
turwandel die Kommunen vor Aufgaben 
stellt, die ein vielfältiges Maßnahmenbün-
del erfordern. 

Stadtumbau in vom Wohnen 
geprägten Gebieten nimmt zu

Mit einem Überblick über die wohnungs-
wirtschaftliche Komponente im Stadtum-
bau West bestätigte Martin Karsten von 
der Bundestransferstelle Stadtumbau West, 
Oldenburg, dass es überall dort vorangeht, 
wo Kommunen auf engagierte Wohnungs-
unternehmen mit nachhaltigen Interessen 
an den von ihnen bewirtschafteten Standor-
ten zurückgreifen können. 

Kompliziert sei der Stadtumbau in jenen 
Altbaubeständen und Siedlungsbereichen, 

wo rasche Eigentümerwechsel und spe-
kulative Interessen einer Aufwertung der 
Quartiere im Weg stehen. 

Diesen Eindruck vertiefte Stadtrat Volker 
Holm aus Bremerhaven. Der zukünftige 
Umgang mit „Schrottimmobilien“ sei ein 
Thema, das dringend auf die Tagesordnung 
der Stadterneuerungspolitik gehöre. 

Bürgermeister Rainer Mänder aus Albstadt 
und Ralph Stegner, Geschäftsführer der 
Bauhilfe Pirmasens GmbH, schilderten die 
Kooperation von Stadt und Wohnungswirt-
schaft auch in kleineren Kommunen. Die 
Überschaubarkeit der Gebiete erleichtere 
dort mitunter die Zusammenarbeit. 

Im Spektrum der Kurzberichte über weitere 
Praxisbeispiele stellte u. a. Harald Förster, 
Geschäftsführer der Gelsenkirchener Ge-
meinnützigen Wohnungsbaugesellschaft 

mbH, den Teilrückbau der Siedlung Tos-
sehof (Kopernikusstraße) vor. Es wurde 
deutlich, dass Unternehmen bei anspruchs-
vollen Stadtumbaumaßnahmen rasch an 
die Grenze der Rentierlichkeit geraten. 

Dr. Ernst Kratzsch, Stadtbaurat der Stadt 
Bochum, und Dr. Dieter Kraemer, Sprecher 
der Geschäftsführung der Bochumer VBW 
Bauen und Wohnen GmbH, schilderten 
anhand der Universitätswohnstadt Hustadt, 
wie dem Umbau der in den 1970er- Jahren 
entstandenen Siedlung gründliche Über-
legungen zur sozialen Konzeption des zu-
künftigen Wohngebiets vorangingen und 
wie Gebäudeumbau, Vermarktung und 
Wohnumfeldgestaltung ineinandergreifen 
müssen, um einen nachhaltigen Erneue-
rungserfolg zu erzielen.

Der bei solcher Art komplexer und nachhal-
tiger Quartiersaufwertung zu erwartende 
gesellschaftliche Mehrwert, darin waren 
sich die Teilnehmer einig, erfordere nicht 
nur öffentliche Förderung, er rechtfertige 
sie auch. Das dafür erforderliche, Ressort-
grenzen überwindende Zusammenspiel 
von Städtebau- und Wohnraumförderung 
bei Stadtumbauvorhaben in Nordrhein- 
Westfalen schilderten Sabine Nakelski und 
Rita Tölle aus Sicht des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr NRW.

Einig waren sich alle Teilnehmer darin, 
dass das Programm „Stadtumbau West“ 
zügig evaluiert und auf hohem Niveau fort-
gesetzt werden muss.
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Bundesweite Studie des Pestel-Instituts

Im März 2009 beschäftigte die Studie des 
Pestel-Instituts, Hannover, „Wohnungs-
mangel in Deutschland? Regionalisierter 
Wohnungsbedarf bis 2025“ bundesweit die 
Medien. Auftraggeber waren der BFW Bun-
desverband Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen e. V., Berlin, die Deut-
sche Gesellschaft für Mauerwerksbau e.V., 
Berlin, und der Bundesverband Deutscher 
Baustoff-Fachhandel (BdB) e. V., Berlin.

Auf der Grundlage der Datenbank Genisis 
der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder sowie Experten-Interviews wur-
den in der Studie der quantitative Woh-
nungsbedarf bis zum Jahr 2025 und der 
aus den qualitativen Erfordernissen heraus 
resultierende, zusätzliche Ersatzbedarf bis 
zum Jahr 2025 unter Berücksichtigung der 
regionalen Komponenten definiert.

Wohnungsmangel in Deutschland?  
Regionalisierter Wohnungsbedarf bis 2025 

Wohnungsbedarf und 
Wohnungsnachfrage

In der Studie wird eine Wohnungsbedarfs-
berechnung vorgenommen. Dabei ist zwi-
schen Wohnungsbedarf und Wohnungs-
nachfrage zu unterscheiden.

Klargestellt wird, dass der Wohnungsbe-
darf eine normative Größe ist und nach 
der Vorgabe „für jeden Haushalt eine Woh-
nung“ ermittelt wird.

Der Begriff Wohnungsnachfrage lässt 
sich dagegen allgemein definieren als die 
marktwirksame Umsetzung des Woh-
nungsbedarfs auf den Wohnungsmärkten. 
Diese Nachfrage wird von einer Vielzahl 
von Einflussfaktoren bestimmt. 

Die Verfasser haben einen zweigleisigen 
Weg der Wohnungsbedarfsrechnung ge-
wählt. Sie ermitteln einen klassischen de-
mographisch abgeleiteten, quantitativen 
Wohnungsbedarf bis 2025 auf Grundlage 
einer Bevölkerungs- und Haushaltsmo-
dellrechnung (mit bestimmten Basisan-
nahmen) und einer Wohnungsbestands-
entwicklung mit ausgewählten Wohnungs-
abgangsraten. 

Das Ergebnis für den demographisch 
begründeten Wohnungsbedarf wird mit 
200.000 Wohnungen pro Jahr bis 2025 
angegeben. 

Zusätzlich wird ein qualitativ begründeter 
Wohnungsbedarf ermittelt, der mit Unter-
stützung von Experten („ohne Anspruch 
auf Repräsentativität“) eingeschätzt wurde 

Hessen Nordrhein-Westfalen
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Die Studie steht im Internet unter 
www.impulse-fuer-den-wohnungsbau.
de in einer Kurz- und Langfassung 
zum kostenlosen Download bereit.

und mit 175.000 Wohnungen pro Jahr 
beziffert wird, weil Teile des Wohnungs-
bestands wirtschaftlich nicht renovierbar, 

sondern abzureißen 
und neu zu bauen 
sind.

Regionalisierung der 
Ergebnisse

Die Langfassung der 
Studie weist regiona-
lisierte Ergebnisse der 
Wohnungsbedar f s -
berechnung auf der 
Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte für 
alle Bundesländer aus. 

Durch die Einbezie-
hung des qualitativen 
Wohnungsbedarfs re-
duziert sich – bei einer 
regionalen Betrach-
tung – die bundeswei-
te Zahl der Regionen 
ohne Wohnungsbedarf 
erheblich.

Hessen

Für Hessen kommen die Gutachter zu 
dem Ergebnis: Keine Region hat einen ne-
gativen Gesamtbedarf. Alle fünf Regionen 

mit negativem demographisch abgelei-
teten Wohnungsbedarf rutschen in einen 
positiven Bedarf angesichts des qualita-
tiven Zusatzbedarfs.

Nordrhein-Westfalen

In NRW hat keine Region einen negativen 
Gesamtbedarf. Knapp 20 Kreise und kreis-
freie Städte mit keinem bzw. geringem 
quantitativen Wohnungsbedarf werden 
durch den qualitativen Zusatzbedarf zu 
Bedarfsstandorten. 

Rheinland-Pfalz und Saarland

In diesen beiden Ländern werden der 
Kreis Kusel und die Stadt Pirmasens in 
der Gesamtbetrachtung als Regionen ohne 
Wohnungsbedarf ausgewiesen. Mit einem 
geringen, unter 5.000 Wohnungen liegen-
den Wohnungsbedarf werden immerhin 
noch 13 Kreise und kreisfreie Städte ange-
geben (zum Vergleich: in NRW zwei und 
in Hessen vier).

Kuratorium Deutsche Altenhilfe (KDA) 

Das Angebot der neuen Pflegestützpunkte 
kommt bei den Betroffenen an. Eine Befra-
gung des Kuratorium Deutsche Altenhilfe 
(KDA) ergab, dass 74 Prozent der Kunden 
mit den Leistungen der Pilot-Einrichtungen 
„sehr zufrieden“ waren. Ein wei-
teres Viertel der Kunden zeigte 
sich „zufrieden“.

Das KDA präsentierte am 27. 
Februar 2009 die Ergebnisse 
der Befragung in Köln. Von den 
344 Rat- und Hilfesuchenden, 
die an der anonymen Befragung 
teilgenommen hatten, würden nahezu alle 
jederzeit wieder einen Pflegestützpunkt 
aufsuchen. Das zeigt den wachsenden Stel-
lenwert der Pflegestützpunkte in der immer 
älter werdenden Gesellschaft. 

Ferner nehmen ältere Menschen verstärkt 
ganz selbstbewusst ihren gesetzlichen An-
spruch auf umfassende Beratung wahr. 

Bedeutung der Pflegestützpunkte wächst 
Entgegen der allgemein vorherrschenden 
Meinung nehmen aber nicht nur ältere, 
pflegebedürftige Menschen den Service 
der Pflegestützpunkte in Anspruch. Auch 
Jüngere kommen, wenn es um die Nach-

frage nach vorpflegerischen 
präventiven Themen wie z. B. 
Unterstützung im Haushalt und 
Wohnberatungen geht. 

Zusätzlich zu der Kundenbefra-
gung hat das KDA im Rahmen 
der Untersuchung die Pilot-
stützpunkte in ihrer Entwick-

lung im Zeitraum von Mai bis November 
2008 begleitet. Dabei stellte sich ein be-
merkenswertes Ergebnis heraus: Von den 
2.100 Betroffenen, bei denen Angaben zur 
Pflegestufe erfasst worden sind, wiesen 
über die Hälfte keine Pflegestufe auf. Dies 
verdeutlicht, wie bedeutend die Pflegestütz-
punkte als erste Anlaufstelle für Informati-
onen und Beratung sind. 

Gerade die Tatsache, dass viele der Rat- und 
Hilfesuchenden keine Pflegestufe haben 
und auch oft noch kein Bedarf an Fallsteu-
erung nach § 7a SGB XI vorliegt, zeigt den 
Mehrwert von Pflegestützpunkten. 

In diesem Zusammenhang hat das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ein Modellprojekt 
„Neues Wohnen – Beratung und Koope-
ration für mehr Lebensqualität im Alter“ 
für den Zeitraum von 2007 bis 2010 ge-
startet, um das altersgerechte Leben in 
den eigenen vier Wänden länger zu er-
möglichen. Sieben praxisorientierte Pro-
jekte zielen darauf, niederschwellige Be-
ratung und Hilfe im Stadtteil zu stärken. 
Ebenfalls soll durch neue Partnerschaften, 
etwa mit dem Handwerk, die Qualität des 
Wohnens verbessert und die Kultur des 
Zusammenwirkens von Jung und Alt 
durch dieses Projekt begünstigt und ver-
stärkt werden.�

Rheinland-Pfalz und Saarland
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Verbändeübergreifender Arbeitskreis „Europa“

Der verbändeübergreifende Arbeitskreis  
„Europa“ des VdW Rheinland Westfalen, des 
VdW saar und des VdW südwest kam zu 
einer zweitägigen Sitzung am 19. und 20. 
März 2009 im saarländischen Perl, nahe der 

Grenzüberschreitende Wohnungsmärkte 
in der Saar-Lor-Lux-Region

Grenzen zu Luxemburg und Frankreich, zu-
sammen. „Grenzüberschreitende Wohnungs- 
märkte in Europa“ war nahe liegend ein 
Schwerpunktthema der Sitzung unter Leitung 
von Verbandsdirektor Burghard Schneider.

Luxemburg/Saarland

Bruno Schmitt, Bürgermeister der Gemein-
de Perl, berichtete anschaulich über die 
Grenzregion Luxemburg/Saarland. Die 
Gemeinde Perl hatte im letzten Jahr einen 
Bevölkerungszuwachs von 4,5 Prozent. Sie 
profitierte insbesondere von dem in Luxem-
burg herrschenden Verdrängungswettbe-
werb auf dem Wohnungsmarkt infolge der 
Ansiedlung europäischer Institutionen. 

Die Bevölkerungsstruktur in Perl weist 
heute einen 25-prozentigen Anteil an 
nicht-deutschen Mitbürgern aus, mit an-
deren Kulturvorstellungen und Bedürfnis-
sen, auf die sich die Gemeinde einstellen 
müsse, so der Bürgermeister. Perl müsse 
auch zusätzliche öffentliche Infrastruk-
tur schaffen und zusätzliche Baugebiete 
ausweisen. Die Grundstückspreise seien 
enorm gestiegen, was zu einem Verdrän-
gungswettbewerb für die einheimische 
Bevölkerung führe. 

Luxemburg/Region Trier

Über die Grenzregion Luxemburg/Trier 
berichtete Dr. Johannes Weinand, Leiter 
des Amts für Stadtentwicklung und Sta-
tistik der Stadt Trier. Trier habe sich mit 
einem selbstverpflichtenden Zukunftskon-
zept 2025, u. a. hinsichtlich der künftigen 
Wohnungsmarktentwicklung, aufgestellt. 

Zurückliegend habe die Stadt eine wenig 
attraktive Wohnentwicklung für Luxem-
burger betrieben. Auch sei die Innenstadt 
als Wohnstandort in den letzten 30 Jahren 
ausgeblutet. Ein Trend zur Rückkehr in die 
Stadt sei auch in Trier erkennbar. 

Die Stadt müsse sich künftig als Oberzen-
trum im Sinne einer „Regionalhauptstadt“ 
in der grenzüberschreitenden Region 
stärken. Hierzu bedürfe es einer abge-
stimmten Raumordnung mit Luxemburg 
und einer stringenten Raumordnungspo-
litik in Rheinland-Pfalz, die das Konzept 
der dezentralen Konzentration (des inte-
grierten Zusammenwirkens im ländlichen 
Raum) konsequent umsetzt. 
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Lothringen/Saarland

Gerd-Rainer Damm, Abteilungsleiter im 
Ministerium für Umwelt des Saarlandes 
und u. a. zuständig für Landesplanung 
und Stadtentwicklung, gab einen Einblick 
in die Grenzregion Lothringen/Saarland. 

Nach einem kurzen historischen Ab-
riss über die ständige Veränderung der 
Grenzen in der Region beschrieb er den 
demographischen Wandel im Saarland 
mit überdurchschnittlich starken Bevölke-
rungsverlusten. Für das Jahr 2015 wird für 
das Saarland ein Überangebot von 18.000 
Ein- und Zweifamilienhäusern und ein 
Defizit von 14.000 Wohnungen im Ge-
schosswohnungsbau geschätzt. Die grenz-

überschreitenden Verflechtungen zeigten 
sich eindrucksvoll an den Pendlerverflech-
tungen, grenzüberschreitenden Haus- und 
Immobilienkäufen wie an den jeweiligen 
Wanderungssalden. 

Ferner berichtete Dr. Jürgen Galonska, Lei-
ter des Brüsseler Büros des GdW, in der 
Sitzung des Arbeitskreises über die aktu-
ellen europäischen Entwicklungen. Dr. 
Hans-Jürgen Braun, Vorstandsvorsitzender 
der bauverein AG, Darmstadt, stellte das 
grenzüberschreitende Projekt „Eurohnet“ 
vor. Und Klaus Pfitzenreuter, Prokurist, 
THS Wohnen GmbH, Gelsenkirchen, de-
monstrierte den nicht leichten Einsatz von 
EU-Fördermitteln am Beispiel des Projekts 
„Umbau Förderturm Zeche Nordstern“.�

Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien

Am 1. Januar 2009 ist das neue Wärmegesetz 
in Kraft getreten. Es verpflichtet Bauherren, 
bei Bauanträgen die benötigte Wärme teil-
weise aus erneuerbaren Energien zu decken. 
Aus diesem Grund war es notwendig, die 
Förderung durch das Marktanreizprogramm 
an die neuen gesetzlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Am 1. März 2009 ist eine neue 
Förderrichtlinie in Kraft getreten.

Neue Förderrichtlinie 
Die wichtigste Änderung: Für alle Förder-
bausteine im Neubau gilt, dass mit der 
neuen Richtlinie die Basisförderung um 
25 Prozent reduziert wird. Die Bonusför-
derung ist hiervon nicht betroffen – die Bo-
ni werden weiterhin in voller Höhe ausge-
zahlt. Eine Ausnahme gilt für Anlagen in 
Neubauten, wenn für den Neubau bereits 
2008 oder früher ein Bauantrag gestellt 

oder eine Bauanzeige erstattet wurde. In 
diesem Fall werden die Zuschüsse nicht 
um 25 Prozent gesenkt.

Die Förderung für Altbauten ändert sich 
nur geringfügig und betrifft luftgeführte 
Pelletöfen, Wärmepumpenanlagen und 
Biomasseanlagen.

Nähere Informationen finden sich im 
Internet unter www.bafa.de, Rubrik 
„Erneuerbare Energien“.

Genossenschaftspolitischer 
Dialog am 25. Mai 2009

Am 25. Mai 2009 veranstalten der GdW und 
der DGRV Deutscher Genossenschafts- und 
Raiffeisenverband in Berlin einen genossen-
schaftspolitischen Dialog. 

In Deutschland gibt es rund 8.000 Unter-
nehmen in der Rechtsform der eingetra-
genen Genossenschaft – bekannt vor allem 
als Kredit-, Wohnungs- und gewerbliche 
Genossenschaften mit über 20 Millionen 
Mitgliedern. Der genossenschaftliche Selbst-
hilfegedanke wurde in der Vergangenheit viel 
zu wenig goutiert. Jetzt, in der Zeit der Krise, 
bekommt er ebenso wie Solidarität, Zuverläs-
sigkeit, Sicherheit und vor allem soziale Ver-
antwortung wieder eine neue Bedeutung.

Genossenschaften erleben gerade gegenwärtig 
besondere Anerkennung und regen Zuspruch: 
Die Genossenschaftsbanken haben das Ver-
trauen ihrer Kunden nicht enttäuscht. Woh-
nungsgenossenschaften gewähren sicheres 
und gutes Wohnen für ein langes Leben. 
Bürgerinnen und Bürger gründen Genossen-
schaften, um Schulen, eine KITA oder eine au-
tonome Energieversorgung zu organisieren.

Im Dialog mit der Politik wollen GdW und 
DGRV die Potenziale der Genossenschaften 
als stabilisierender Faktor für Gesellschaft 
und Wirtschaft aufzeigen.

Starke  
Genossenschaften 
auch in Zeiten  
der Krise 

Anmeldungen beim GdW per E-Mail 
eckert@gdw.de
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Politik

Bund-Länder-Vereinbarung

Die Verwaltungsvereinbarung Städtebauför-
derung 2009 ist zwischenzeitlich vom Bund 
und allen Ländern unterzeichnet worden und 
in Kraft getreten. Sie regelt die Gewährung 
von Finanzhilfen des Bundes an die Län-
der nach Artikel 104 b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
(VV-Städtebauförderung 2009). 

Danach stellt der Bund insgesamt 569.793 
Millionen Euro für fünf Programmbereiche 
der Städtebauförderung bereit. Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung 
der Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
um rund 65 Millionen Euro. 

Im Vergleich zu der VV-Städtebauför-
derung 2008 bleibt es bei den fünf Pro-
grammschwerpunkten und besonderen 
Regelungen für die ostdeutschen Länder 
im Bereich des Stadtumbaus.

Neu ist die Regelung, dass die Länder aus 
Gründen einer schnellen Konjunkturwirk-
samkeit der Programmmittel – befristet auf 
das Programmjahr 2009 – eine Umvertei-
lung von insgesamt 25 Prozent zwischen den 
Programmen Städtebauliche Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahme, Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren sowie Städtebaulicher 
Denkmalschutz vornehmen können.

Städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen

Die Verteilung der Finanzhilfen des Bundes 
für diesen Programmteil auf die Länder im 

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2009 ist in Kraft getreten 
Jahr 2009 sieht für die west- und ostdeut-
schen Länder jeweils knapp 45 Millionen 
Euro vor. 

Entsprechend dem Verteilungsschlüssel 
mit fünf Indikatoren erhalten Nordrhein-
Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen – bei unveränderter 
Rangfolge zum Vorjahr – knapp 60 Pro-
zent der für diesen westdeutschen Pro-
grammbereich vorgesehenen Mittel. 

Soziale Stadt

Der Verteilungsschlüssel für den Pro-
grammbereich Soziale Stadt – mit insge-
samt 90 Millionen Euro für alle Länder 
– enthält gegenüber dem vorgenannten die 
drei Indikatoren Anteil der Bevölkerung 
(70 Prozent), Anteil der Arbeitslosen (7,5 
Prozent) und Anteil der ausländischen 
Bevölkerung (7,5 Prozent).

In der Rangfolge der Empfängerländer 
liegen fünf westdeutsche Länder vorne: 
Nordrhein-Westfalen (23,6 Millionen 
Euro), Bayern (14,5 Millionen Euro), Ba-
den-Württemberg (12,7 Millionen Euro), 
Niedersachsen (9,8 Millionen Euro) und 
Hessen (7,6 Millionen Euro). 

Da diese Mittel gegenüber dem Programm 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
nicht zuvor auf die west- und ostdeutschen 
Länder aufgeteilt werden, kommt die Kom-
ponente „Bevölkerung“ des Verteilungs-
schlüssels stark zum Tragen.

Von den für das Programm Soziale Stadt 
veranschlagten Mitteln können die Länder 
insgesamt 27,5 Millionen Euro für Modell-
vorhaben in den Soziale Stadt-Gebieten für 
Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung 
von Bildungs- und Schulabschlüssen, Be-
treuung von Jugendlichen in der Freizeit 
etc. einsetzen.

Stadtumbau

Die Mittel zum Stadtumbau werden – wie 
in den Jahren zuvor – getrennt für den 
Stadtumbau West und den Stadtumbau 
Ost verteilt. Für Westdeutschland sind 95,8 
Millionen Euro und für Ostdeutschland 
120,5 Millionen Euro vorgesehen. Innerhalb 
Westdeutschlands stehen wiederum Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen 
und Baden-Württemberg an der Spitze der  
Empfängerländer. 

Für die Verteilung der Stadtumbaumittel 
gilt, anders als im Jahr 2008, jeweils der glei-
che problemorientierte Verteilungsschlüssel 
für die westdeutschen und die ostdeutschen 
Länder. 

Weitere Programmteile

Für den Programmteil Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren stellt der Bund insgesamt 
knapp 43 Millionen Euro und für den Städ-
tebaulichen Denkmalschutz in Westdeutsch-
land knapp 30 Millionen Euro und in Ost-
deutschland 84,8 Millionen Euro zur Verfü-
gung.�

Bericht der Bundesregierung an die Europäische Kommission

Die Bundesregierung kommt in ihrem Bericht 
an die Europäische Kommission zu dem Er-
gebnis, dass die soziale Wohnraumförderung 
eine Dienstleistung von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse ist und Ausgleichs-
zahlungen mit den EU-Beihilfevorschriften 
grundsätzlich vereinbar sind. Die soziale 
Wohnraumförderung ist somit ausdrücklich 
von der Notfinanzierung freigestellt.

Auch die Anforderung der Transpa-
renzrichtlinie in Bezug auf die getrennte 

Soziale Wohnraumförderung mit EU-Beihilferecht vereinbar 
Buchführung bei den Unternehmen, die 
Fördermittel erhalten, wird als erfüllt 
angesehen, da nur ein Ausgleich für die 
Dienstleistung von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse gewährt wird, es 
so zu keiner Überkompensation kommen 
kann und der Ausgleich in einem transpa-
renten Verfahren erfolgt.

Die Ergebnisse des Berichts der Bun-
desregierung an die Europäische Kom-
mission stimmen damit vollumfänglich 

mit den Inhalten der GdW Information  
Nr. 121 „Die soziale Wohnraumförderung 
und Bürgschaft der öffentlichen Hand im 
Lichte des europäischen Beihilferechts“ 
aus dem Juni 2008 überein.

Die Berichte der einzelnen Länder werden 
in den nächsten Wochen von der Europä-
ischen Kommission ausgewertet.�
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Verfahren zur Novellierung der EnEV 2009 abgeschlossen

Die Bundesregierung hat am 18. März 2009 
die Novellierung der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV 2009) verabschiedet. Da-
mit übernimmt die Bundesregierung die 
Änderungswünsche des Bundesrates, die 
dieser in seiner Sitzung am 6. März 2009 
beschlossen hatte. Sie soll im Herbst 2009 
in Kraft treten. 

Mit der Novellierung der Energieeinspar-
verordnung wurde ein 2007 im „Inte-
grierten Energie- und Klimaprogramm“ 
gefasster Beschluss der Bundesregierung 
umgesetzt. Anforderungen an Neubauten 
werden ebenso angehoben wie die für die 
Modernisierung von Altbauten. 

Die wichtigsten mit der Novellierung 
der EnEV einhergehenden Änderungen 
sind:

π � 30-prozentige Verschärfung der pri-
mären energetischen Anforderungen 
bei Neubau und Sanierung

π � Einführung eines Referenzgebäude-
verfahrens für Wohngebäude

π � Neues Bilanzierungsverfahren (DIN 
V 18599) für Wohngebäude

π � Bis Ende 2011 müssen begehbare 
Geschossdecken gedämmt werden, 
wenn das Dach darüber ungedämmt 
ist

π � Regelungen zur Außerbetriebnahme 
von Nachtstromspeicherheizungen ab 
2020

π � Überprüfung von Nachrüstverpflich-
tungen und anlagentechnischer Bestim-
mungen durch die Bezirksschornstein-
fegermeister

Welche Änderungen bringt die neue Ener-
gieeinsparverordnung 2009 im Einzelnen?

Neubau von Gebäuden

π � Die Obergrenze für den zulässigen 
Jahres-Primärenergiebedarf von Neu-
bauten wird durchschnittlich um 30 
Prozent gesenkt.

π � Die Wärmedämmung der Gebäudehülle 
von Neubauten muss um durchschnitt-
lich 15 Prozent mehr leisten.

Energieeinsparverordnung 2009  
tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft

Modernisierung von Altbauten

Bei größeren Umbaumaßnahmen hat man 
die Wahl zwischen zwei Alternativen:

π � Bei größeren baulichen Änderungen an 
der Gebäudehülle (z. B. Dach, Fassade, 
Fenster) werden die Anforderungen an 
diese Bauteile um durchschnittlich 30 
Prozent verstärkt.

π � Nach der Sanierung muss der Jahres-
Primärenenergiebedarf des Gebäudes 
um 30 Prozent geringer und die Gebäu-
dehülle um 15 Prozent besser gedämmt 
sein als bisher.

Nachrüstpflichten in Altbauten

π  Dämmung des Daches oder
π � Wärmedämmung oberster, nicht begeh-

barer Geschossdecken: Verschärfung 
der Qualität der Wärmedämmung (statt 
bisher 0,30 Watt/m²K künftig mindes-
tens 0,24 Watt/m²K); Pflicht bis spä-
testens Ende 2011.

π � Für Klimaanlagen ist eine generelle 
Pflicht zum Nachrüsten von automa-
tischen Einrichtungen der Befeuchtung 
und Entfeuchtung vorgesehen.

Außerbetriebnahme von 
Nachtstromspeicherheizungen

Stufenweise setzt ab 1. Januar 2020 die 
Pflicht zur Außerbetriebnahme von elek-

trischen Speicherheizungen (keine Fußbo-
denheizungen) mit einem Alter von min-
destens 30 Jahren in größeren, ausschließ-
lich mit solchen Heizungen beheizten 
Gebäuden (Wohngebäude mit mindestens 
sechs Wohneinheiten, Nichtwohngebäude 
mit mehr als 500 m² Nutzfläche) ein.

Die Pflicht entfällt, wenn

π � das Gebäude das Wärmedämmniveau 
nach der Wärmeschutzverordnung 1995 
erfüllt,

π � öffentlich-rechtliche Pflichten entge-
genstehen (z. B. Festsetzungen im Be-
bauungsplan) oder
π � die erforderlichen Aufwendungen 

für die Außerbetriebnahme und 
den Einbau einer neuen Heizung 
auch bei Inanspruchnahme mög-
licher Fördermittel nicht innerhalb 
angemessener Frist durch die eintre-
tenden Einsparungen erwirtschaftet 
werden können.

Regelungen zu Vollzug der EnEV

π � Einführung von Unternehmererklä-
rungen: Bestätigung des Unterneh-
mers gegenüber dem Eigentümer, 
dass die EnEV bei der baulichen oder 
anlagentechnischen Modernisierung 
von Altbauten eingehalten wurde,

π � Pflicht zur Vorlage der Unternehmer-
erklärung auf Verlangen der zustän-
digen Behörde; die Nichtausstellung 
einer Unternehmererklärung ist eine 
Ordnungswidrigkeit,

π � Beauftragung der Bezirksschornstein-
fegermeister mit der Durchführung 
von Sichtprüfungen an heizungstech-
nischen Anlagen, z. B. Prüfung, ob ein 
alter Heizkessel pflichtgemäß ausge-
tauscht wurde,

π � Einführung von Ordnungswidrigkeiten 
für vorsätzliche und leichtfertige, d. h. 
grob fahrlässige Verstöße gegen be-
stimmte Neubau- und Modernisie-
rungsanforderungen der EnEV sowie 
bei Verwendung falscher Gebäude-
daten bei Ausstellung von Energieaus-
weisen.�
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Nach der Einigung der EU-Finanzminister

Deutschland sollte das Renovieren von 
Wohnungen ermäßigt besteuern. Das 
forderte der Vorsitzende der Bundesver-
einigung Spitzenverbände der Immobi-
lienwirtschaft (BSI), Rolf Kornemann, 
nachdem sich die EU-Finanzminister ges-
tern darauf geeinigt hatten, dass künftig 
bestimmte Dienstleistungen in den EU-
Ländern zusätzlich ermäßigt besteuert 
werden dürfen.

„Eine Mehrwertsteuer von sieben Pro-
zent auf den Lohnanteil von Renovie-

BSI fordert reduzierte Mehrwertsteuer  
für Renovierung von Wohnungen 

rungsarbe i t en 
wäre ein Schritt 
in die richtige 
Richtung", sagte 
Kornemann. Er 
appell ierte an 
die Große Koa-
lition, diese Chance zur Steuersenkung 
umgehend zu nutzen. Dies käme auch 
den in großem Umfang anstehenden en-
ergetischen Sanierungen zugute und hätte 
einen positiven Effekt auf die Investitions-
tätigkeit im Bestand.

Kornemann bedauerte zugleich, dass 
die EU-Finanzminister nicht dem Vor-
schlag der EU-Kommission gefolgt sind, 
für den Wohnungsbau generell die Mehr-

wertsteuer zu senken. 
„Damit wäre auch der 
Wohnungsneubau be-
günstigt worden und ge-
rade hier wären Impulse 
erforderlich", sagte der 
BSI-Vorsitzende.

Nach neuesten Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes ist die Zahl der Baugeneh-
migungen für Wohnungen im vergangenen 
Jahr um 4,2 Prozent gegenüber 2007 und 
damit auf den niedrigsten Stand seit der 
Wiedervereinigung gesunken.�

Deutscher Bundestag

In seiner Sitzung am 12. Februar 2009 be-
fasste sich der Deutsche Bundestag mit 
einem Bericht des Ausschusses für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung zum Thema der 
integrierten Stadtentwicklung und nahm 
die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
(Drucksache 16/11875) an.

Der Beratung lagen zwei Anträge zu-
grunde:

π � „Die integrierte Stadtentwicklung 
weiter ausbauen“ (Drucksache 
16/11414), Antrag der Fraktionen der 
CDU/CSU und der SPD,

π � „Innenstädte stärken – Kooperati-
onen fördern – Städtebauförderung 
weiter entwickeln“ (Drucksache 
16/8076), Antrag der FDP-Fraktion.

Im Antrag der die Regierung tragenden 
Fraktionen von CDU/CSU und SPD 
geht es u. a. um die Weiterentwicklung 
der nationalen Stadtentwicklungspolitik, 
die Verbesserung der Wohn- und Arbeits-
verhältnisse, die Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen, das Programm 
Soziale Stadt und die Handlungsfelder 
Integration, Bildung/Ausbildung, lokale 
Ökonomie/Beschäftigung sowie um die 
Anpassung an den demographischen Wan-
del und um innovative Wohnformen.

Integrierte Stadtentwicklung weiter ausbauen 
Der Antrag der FDP-Fraktion beinhaltet 
u. a. die Forderung nach einer Begren-
zung der Programmvielfalt im Bereich 
der Stadtentwicklung, die Erhöhung der 
Mittel zur Aufwertung und Anpassung 
von Stadtquartieren, die Begrenzung von 
Rückbaumaßnahmen sowie die Beendi-

gung von nichtinvestiver Mittelverwen-
dung im Rahmen des Programms Soziale 
Stadt wegen Nicht-Zuständigkeit des Bau-
ministeriums.

In der Beratung betonten Vertreter der 
CDU/CSU, dass man das Thema Stadt-
entwicklung als wichtigen politischen 
Schwerpunkt sehe, die Ausgestaltung  
der Schwerpunkte aber den Ländern 

überlassen solle, „weil die Verhältnisse 
vor Ort unterschiedlich seien“. Auch kri-
tisierten sie die immer wiederkehrende 
Einmischung der Europäischen Union in 
Fragen der Stadtentwicklungs- und Woh-
nungspolitik unter Missachtung des Sub-
sidiaritätsprinzips. 

Vertreter der SPD-Fraktion setzten 
sich im Wesentlichen mit dem FDP-
Antrag auseinander und plädierten 
dafür, die Kompetenz für die nicht-
investiven Teile des Programms  
Soziale Stadt in der Zuständigkeit  
des Stadtentwicklungsministeriums 
zu belassen.

Der Bundestag folgte der Empfehlung 
des Ausschusses mit zehn thema-
tischen Forderungen zur Weiterent-
wicklung der integrierten Stadtent-
wicklung an die Bundesregierung und 
nahm den Antrag der Regierungs- 

koalition mit den Stimmen der CDU/CSU, 
SPD und DIE LINKE bei Stimmenthal-
tungen von FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen an. Der Antrag der FDP-Fraktion 
wurde gegen die Stimmen der Fraktion der 
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen von den anderen 
drei Fraktionen abgelehnt.�
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Mietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Ur-
teil vom 18. Februar 2009 seine Rechtspre-
chung bestätigt, nach der eine Klausel zur 
Durchführung der Schönheits-
reparaturen unwirksam ist, 
die dem Mieter während der 
Mietzeit vorgibt, die Mieträu-
me in einer ihm vorgegebenen 
Farbwahl zu streichen.

Der in diesem Fall angewandte 
Formularmietvertrag enthielt 
folgende Klausel: „Die Durch-
führung der Schönheitsrepa-
raturen obliegt dem Mieter. 
Diese umfassen insbesondere 
das Tapezieren, das Anstreichen der De-
cken und Wände, das Pflegen der Fußbö-
den, das Streichen der Innentüren und Au-
ßentüren von innen, des sonstigen Holz-
werks sowie das Streichen der Heizkörper 

Unwirksame Farbwahlklausel für Schönheitsreparaturen
und Versorgungsleitungen innerhalb der 
Mieträume in neutralen Farbtönen. Par-
kettböden sind versiegelt zu halten, Tep-

pichböden zu reinigen. Bei 
normaler Nutzung sind die 
Schönheitsreparaturen ab 
Vertragsbeginn gerechnet, in 
Küche, Bad und WC alle drei 
Jahre, für alle übrigen Räume 
alle 5 Jahre auszuführen.“

Nach Ende des Mietverhält-
nisses ließ der Vermieter ver-
schiedene Instandsetzungs- 
und Renovierungsarbeiten in 
der Wohnung durchführen 

und rechnete die Kosten für diese Arbeiten 
mit der Kaution des Mieters auf.

Der BGH hat in seinem Urteil ausgeführt, 
dass nach seiner Rechtsprechung eine 

Klausel zur Durchführung von Schön-
heitsreparaturen gemäß § 307 Abs. 1 BGB 
unwirksam ist, wenn sie den Mieter auch 
während der Mietzeit zu einer Dekoration 
in einer ihm vorgegebenen Farbwahl ver-
pflichtet und dadurch in der Gestaltung 
seines persönlichen Lebensbereichs ein-
schränkt, ohne dass dafür ein anerken-
nenswertes Interesse für den Vermieter 
besteht.

Eine solche Klausel lag nach Ansicht des 
BGH in dem entschiedenen Fall vor, weil 
danach die Pflicht zur Dekoration in neu-
tralen Farbtönen nicht allein auf den Zeit-
punkt der Rückgabe der Wohnung be-
schränkt ist, sondern auch schon im lau-
fenden Mietverhältnis dem Mieter eine 
solche Farbwahl vorgegeben wird (Urteil 
des BGH vom 18.02.2009, Az.: VIII ZR 
166/08; www.bundesgerichtshof.de).�

Bei Internet-Empfang kein Anspruch auf Sat-Schüssel 

Mietrecht

Einem eingebürgerten Wohnraummie-
ter ausländischer Herkunft steht kein 
Anspruch darauf zu, dass der Vermieter 
eine ungenehmigt auf dem Dach des 
Hauses installierte Parabolantenne 
dulden muss, wenn er seine „Heimat-
sender“ alternativ auch im Internet (per 
Videostream) empfangen kann. 

Das Amtsgericht (AG) Frankfurt am 
Main hat einer Klage stattgegeben, die 
eine Mieterin zum Abbau einer ange-
brachten Sat-Schüssel verpflichtet. Im 
vorliegenden Fall bestand die Mieterin 
darauf, über die Antenne Fernsehpro-
gramme aus ihrem ursprünglichen Hei-
matland zu empfangen. Das Gericht ent-
schied jedoch zugunsten des Vermieters.

Zum einen verwies das AG in seiner Ur-
teilsbegründung auf den Umstand, dass 
die Mieterin mittlerweile eingebürgert 
sei. Dies sei zwar nur als Lockerung und 
nicht als Lösung vom Heimatland zu 
verstehen, dennoch könne die im Grund-

gesetz festgeschriebene Einschränkung 
der Informationsfreiheit durch geltendes 
Recht angewendet werden. 

Zum anderen sei von der Mieterin nicht 
nachgewiesen worden, dass sie aus-
schließlich über die Sat-Anlage Fern-
sehprogramme aus ihrer alten Heimat 
hätte empfangen können. Das Gericht 
sah es deshalb als zumutbar an, andere 
Empfangswege zu nutzen, etwa digi-
tales Kabelfernsehen oder das Internet 
(Videostream).

Die Mieterin wurde zum Abbau der 
Parabolantenne verpflichtet. Eine Beru-
fung wurde nicht zugelassen (Urteil des 
AG Frankfurt vom 21.07.2008, Az.: 33 C 
3540/07-31; Info M 2008, S. 368).

Anmerkung

In diesem Rechtsstreit hatte sich ein 
Gericht erstmalig mit dem Verhältnis 
von Internetfernsehen und Satelliten-

fernsehen im Hinblick auf den grund-
rechtlich verbrieften Anspruch eines 
Mieters auf ausreichende Informations-
möglichkeiten auseinander zu setzen.

Das Gericht entschied zugunsten des 
Vermieters. Sollte sich zukünftig diese 
Linie in der Rechtsprechung durchset-
zen, böte sich für Vermieter eine neue 
Möglichkeit, gegen die „ungeliebten“ 
Parabolantennen einzelner Mieter vor-
zugehen.

Stets ist aber eine konkrete Einzelfall-
prüfung vorzunehmen. Es geht um 
eine Einschätzung, ob die Empfangs-
möglichkeiten über das Internet dem 
Informationsinteresse des individuellen 
Mieters genügen. Unerheblich ist dabei 
aber, ob dem Mieter für den Empfang 
der Programme über Internet gewisse 
Mehrkosten entstehen, da sein grund-
rechtlich geschütztes Informations- 
interesse keinen Anspruch auf kosten-
lose Versorgung gewährt.
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Wohnraummietrecht

11. Deutscher Mietgerichtstag

Ein in einem Formularmietvertrag verein-
barter einseitiger Kündigungsausschluss 
für den Mieter benachteiligt diesen unan-
gemessen. Der Ausschluss ist daher un-
wirksam.

Dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 19. November 2008 lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Mieterin hatte 
vom Vermieter eine Wohnung angemietet. 
Der Formularmietvertrag vom 17. Januar 
2005 enthielt in § 2 folgende Klausel: „Es 
wird vereinbart, dass der Mieter auf sein 
ordentliches Kündigungsrecht ein Jahr 
lang, ab Mietbeginn, verzichtet und er in 
dieser Zeit demnach nur außerordentlich 
kündigen kann.“

Mit Schreiben vom 11. Juli 2005 kündigte 
die Mieterin das Mietverhältnis ordent-
lich zum 30. September 2005. Sie gab 
die Wohnung im Oktober 2005 zurück. 
Die Mietverwaltung wies die Kündigung 
unter Hinweis auf den vertraglichen Kün-
digungsausschluss zurück und forderte 
Mietzahlungen bis Februar 2006 ein.

Am 20. und 21. März 2009 fand in Dort-
mund zum elften Mal der Deutsche Miet-
gerichtstag statt. 

Beim Deutschen Mietgerichtstag handelt es 
sich um die deutschlandweit größte und be-
kannteste Fachveranstaltung zum Mietrecht. 
Führende Mietrechtler von Universitäten, 
aus der Richterschaft, der Anwaltschaft und 
den Verbänden erörtern einmal im Jahr ak-
tuelle Themen, die auch für die Zukunft von 
zentraler Bedeutung sind.

Der Mietgerichtstag stand in diesem Jahr 
unter dem Titel „Mietrecht und Wirt-
schaftlichkeit“. Zentral wurde das Span-
nungsfeld zwischen den von der Politik 
geforderten energetischen Maßnahmen 
in Neubauten und Bestandsgebäuden, den 
dadurch entstehenden Kostenbelastungen 
und den mietrechtlichen Umsetzungs-
möglichkeiten beleuchtet.

Einseitiger Kündigungsausschluss unwirksam 

Kontroverse über unterlassene energetische Modernisierung 

Der BGH sprach dem Vermieter die Berech-
tigung hierfür ab, da er den Kündigungsaus-
schluss für unwirksam hält. Durch den ein-
seitigen, befristeten Kündigungsausschluss 
werde der Mieter i. S. von § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB unangemessen benachteiligt.

Zwar könne nach der Rechtsprechung des 
BGH ein einseitiger Ausschluss des Kün-
digungsrechts des Mieters im Zusammen-
hang mit einer Staffelmietvereinbarung 
nach § 557a BGB wirksam vereinbart wer-
den. Eine unangemessene Benachteiligung 
des Mieters wird in jenem Fall aber deshalb 
verneint, weil der den Mieter benachteili-
gende, einseitige Kündigungsausschluss 
durch die Gewährung von Vorteilen aus-
geglichen wird, die die Staffelmietverein-
barung für den Mieter biete. Darin hat der 
Gesetzgeber die sachliche Rechtfertigung 
für einen zeitlich begrenzten Ausschluss 
des Kündigungsrechts des Mieters gese-
hen. Im vorliegenden Fall wurde hingegen 
kein Staffelmietvertrag vereinbart. 

Auch der Hinweis des Vermietes, der Mie-
terin sei es erlaubt, bei einem berechtigten 

Kontroverse Ansichten bestehen im Hin-
blick auf mögliche Mieterrechte, wenn ein 
Vermieter notwendige energetische Sanie-
rungsmaßnahmen unterlässt. So vertreten 
Mieteranwälte und Vertreter der Mieter-
verbände, aber auch einzelne Richter die 
Auffassung, dass Mietern in diesem Fall 
Mietminderungs- oder Kürzungsrechte 
bei den Betriebskosten zustehen können. 
Diese Auffassung hat sich in der Recht-
sprechung allerdings bislang noch nicht 
durchgesetzt.

Auch die steigenden Betriebskosten füh-
ren zu vielen Problemen sowohl auf der 
Vermieter- als auch der Mieterseite. Nicht 
außer acht gelassen werden darf dabei das 
Gebot der Wirtschaftlichkeit

Die Zahl der zunehmenden Mieterinsol-
venzen führt auf der Vermieterseite zu 
immer größeren Zahlungsausfällen. Die 

Interesse an einer vorzeitigen Vertragsbe-
endigung einen Nachmieter zu stellen, 
vermochte nach Ansicht des BGH kein an-
deres Ergebnis zu rechtfertigen. Denn die-
se Möglichkeit beseitigt die nachteiligen 
Folgen der unangemessenen Benachteili-
gung nicht, weil es im Einzelfall durchaus 
fraglich ist, ob es der Mieterin gelingen 
würde, einen Nachmieter zeitgerecht zu 
finden. Durch die (unwirksame) Regelung 
im Mietvertrag der Parteien würde das 
grundsätzlich dem Vermieter obliegende 
Risiko, einen Nachmieter zu finden, auf 
den Mieter verlagert. Dafür gibt es keinen 
rechtfertigenden Grund (Urteil des BGH 
vom 19.11.2008, Az.: VIII ZR 30/08, www.
bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Mieter und Vermieter können dagegen 
nach der BGH-Rechtsprechung in einem 
Formularmietvertrag wirksam vereinba-
ren, dass beide Seiten für höchstens vier 
Jahre auf ihr Recht zur Kündigung verzich-
ten (Urteil des BGH vom 06.04.2005, Az.: 
VIII ZR 27/04).�

vorhandenen rechtlichen Handlungsopti-
onen bieten hiervor keinen ausreichenden 
Schutz.

In einer abschließenden Diskussions-
runde zu den steigenden Betriebskosten 
stellte der auf dem Podium teilnehmende 
Vertreter des GdW heraus, dass es den 
in den Regionalverbänden des GdW or-
ganisierten Wohnungsunternehmen im 
Vergleich zu anderen Vermietergruppen 
durch effizientes Betriebskostenmana-
gement gelungen ist, den Anstieg abzu-
schwächen. 

Es bestand Einigkeit, dass weitere Redu-
zierungsmöglichkeiten durch die gewinn-
orientierte Unternehmenspolitik der Ener-
gieversorgungsunternehmen erheblich 
erschwert werden. Dies ließe sich durch 
mehr Konkurrenz und größere Transpa-
renz bei der Preisgestaltung verändern.�
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Internationale Tagung am 17. Juni 2009 in Kaiserslautern

„Ambient Assisted Living“ (AAL) als tech-
nische Unterstützung im alltäglichen Leben 
gilt als ein Ansatz, um das selbstständige 
Wohnen im Alter zu erleichtern. „Ambient“ 
bedeutet eine Umgebungstechnik, die intel-
ligent, aber nicht unbedingt zu spüren ist, 
und sich dem Alltag der Nutzer anpasst.

In den vergangenen Jahren sind weitrei-
chende Ansätze für technisch unterstütztes 
Wohnen bekannt geworden, die jedoch meis- 
tens in Laborsituationen getestet wurden. 
Bei der Tagung am 17. Juni 2009 in Kai-
serslautern werden Projekte aus der Praxis 
vorgestellt, in denen AAL-Techniken beim 
alltäglichen Wohnen eingesetzt wurden. 

„Assisted Living – Erfahrungen  
aus der Praxis für die Praxis“

Seit 2005 sind in einer erfolgreichen Zu-
sammenarbeit der Technischen Universi-
tät (TU) Kaiserslautern mit kommunalen 
Wohnungsunternehmen in Rheinland-
Pfalz und dem Finanzministerium AAL-
Pilotprojekte an drei Standorten in Rhein-
land-Pfalz realisiert worden. In diesen 
Projekten, die im Rahmen des Programms 
„Exper imente l l e r 
Wo h n u n g s -  u n d 
Städtebau (ExWoSt)“ 
gefördert wurden, 
sind insgesamt 91 
barrierearme Woh-
nungen entstanden. 
In Kaiserslautern, 
Neuwied und Speyer 
sind in Zusammen-
arbeit mit dortigen 
Wohnungsbauun-
ternehmen Gebäu-
de für überwiegend 
ältere Bewohner er-
richtet und mit um-

fangreicher Hausautomatisierungstech-
nik ausgestattet worden.

Fragen nach dem Nutzen und der Akzep-
tanz von moderner Technik stehen im 
Mittelpunkt der Präsentationen. Über die 
Kombination von sozialen Diensten und 
technischen Lösungen sowie >>

Landesausgabe
Rheinland-Pfalz
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Anlageneffizienz in der Praxis –  
Analyse, Optimierung und Controlling

Interessante Tagung des VdW südwest

Am 24. März 2009 fand in Oberursel 
eine Tagung des VdW südwest zum The-
ma Anlageneffizienz statt. Ziel war es, 
durch praxisnahe Beiträge Ansätze zur 
Anlagenoptimierung zu betrachten und 
zu diskutieren.

Wesentliche Komponenten der heiz-
technischen Anlagen wie Wärmeer-
zeuger, Heizkörper oder Fußbodenhei-
zung, Thermostatventile und Pumpen 
sind häufig nicht bedarfsgerecht aus- 
gelegt. Ebenso fehlt oft der hydrau-
lische Abgleich mit entsprechender 
Anpassung der Regler- und Pumpen-
einstellung.

Die Referenten Dr. Martin Donath (Ge-
schäftsführer ratiodomo GmbH, Ostsee-
bad Nienhagen), Jörg Müller (Geschäfts-

führer IGHT, Ingenieurgesellschaft für 
Bauplanung und Haustechnik mbH, 
Gotha), Peter Herhold (Key Account 
Manager Wohnungswirtschaft, Wilo SE, 
Dortmund), Dr. Jochen Ohl (Leiter In-
novationsmanagement, Techem Energy 
Services GmbH, Eschborn) und Michael 
Blüchardt (Vorstand, Wohnbau-Genos-
senschaft Heimatfriede eG, Frankfurt 
am Main) beschäftigten sich in ihren 
Vorträgen mit diesen Themen.

Es wurde insbesondere darauf einge-
gangen, wie eine Anlage hinsichtlich 
ihrer Effizienz gezielt analysiert werden 
kann und welche Möglichkeiten der An-
lagenoptimierung sich bewährt haben.

Weiterhin wurde nachvollziehbar 
dargestellt, wie der effiziente Betrieb 

nachhaltig sichergestellt werden kann. 
Es wurde auf Fragestellungen in Be-
reichen der gezielten Anlagenanalyse, 
des Erfolgsbausteins Hydraulik und der 
Kennlinienoptimierung eingegangen. 
Außerdem wurden Referenzobjekte 
zur Optimierung und zum Controlling 
vorgestellt.

Die Tagung zeigte, dass es notwendig 
ist, das gesamte System von Wärmeer-
zeugung, Wärmeverteilung und Wär-
meübertragung mit allen zugehörigen 
Komponenten zu betrachten, um den 
optimalen Einspareffekt zu erzielen. 
Sie alle haben Einfluss auf den Ener-
gieverbrauch und bieten gute Ansatz-
punkte, Energie und Geld zu sparen, 
ohne den Komfort zu reduzieren.

Kommunale Integrationsbeauftragte

Die Zahl der kommunalen Integrationsbe-
auftragten in Rheinland-Pfalz ist zwischen-
zeitlich auf 21 gestiegen. Im Jahr 2007 
waren es noch 15 Stellen.

Laut Maria Weber, der Landesbeauftragten 
für Migration und Integration, steht bei 
der Entscheidung, Integrationsbeauftrag-
te in Kommunen zu berufen, nicht mehr 
die Kostenfrage im Vordergrund. Mit der 
Zeit und den positiven Erfahrungen setze 

Integrationspolitik – praktisch umgesetzt
sich zunehmend die Ansicht durch, dass 
die Einrichtung einer solchen Stelle viel-
fältige Vorteile mit sich bringt. Denn die 
Integrationsbeauftragten entlasten die 
Kommunalverwaltungen in erheblichem 
Maße.

Zu den Aufgaben der Integrationsbeauf-
tragten zählen besonders die Planung, 
Initiierung und Koordinierung einer ver-
bindlichen und nachhaltigen Integrations-

arbeit sowie die Vermittlung bei Konflikten 
zwischen Behörden und Menschen mit 
Zuwanderungshintergrund. Die Rolle als 
Ansprechpartner für spezifische Probleme 
der Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte oder die Informations- und Auf-
klärungsarbeit als Beitrag zum besseren 
gegenseitigen Verständnis und damit zum 
Abbau von Vorurteilen sind wichtige Be-
standteile der Integrationspolitik.�

Nähere Informationen und Anmel-
dungen zur Tagung im Internet unter 
www.spellerberg-stadtsoziologie.de

Anforderungen an Geschäftsmodelle und 
mögliche Förderlinien wird weiterführend 
diskutiert.

Die Tagung findet am 17. Juni 2009 von 
13.00 bis 18.00 Uhr in der TU Kaisers-
lautern statt. Veranstalter sind die TU 

Kaiserslautern, das Finanzministerium 
Rheinland-Pfalz und das EU-Projekt „Ci-
ties in Balance“. In diesem EU-Projekt 
sind nordwesteuropäische Länder vereint, 
um Maßnahmen in „alternden“ Stadtquar-
tieren durchzuführen. AAL ist ein Thema 
des Kaiserslauterer Projekts, über das die 

europäischen Partnerstädte informiert 
werden sollen.
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Aus dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz 

Die Nachfrage nach neuen Wohnungen 
geht in Rheinland-Pfalz weiter zurück. Im 
Jahr 2008 wurden nur noch 5.598 neue 
Wohngebäude genehmigt, das waren 0,5 
Prozent weniger als im Jahr zuvor. Einen 
neuen Tiefstand gab es auch bei der Zahl 
der genehmigten Wohnungen. Sie lag mit 
7.708 um 4,6 Prozent niedriger als im Vor-
jahr. Die veranschlagten Baukosten für die 
neu zu errichtenden Gebäude gingen 2008 
auf knapp 1,3 Milliarden Euro zurück (5,8 
Prozent).

Zu Beginn dieses Jahrzehnts waren jähr-
lich noch zwischen 9.000 und 12.000 

Neuer Tiefstand bei den  
Baugenehmigungen

neue Wohngebäude genehmigt worden, 
die Zahl der Wohnungen lag zwischen 
13.000 und 17.000.

Demzufolge kann man von einer Sätti-
gung des Marktes ausgehen. In den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten hatten die 
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-
Jahre, der Bevölkerungsanstieg durch Zu-
züge sowie der Trend zu kleineren Haus-
halten die Nachfrage nach Wohnungen 
steigen lassen. Seit 1990 ist die Zahl der 
Wohnungen um fast ein Viertel gestiegen 
und die geburtenstarken Jahrgänge sind 
aus dem Alter heraus, in dem gewöhnlich 
Wohneigentum gebildet wird. Die Jahr-

gänge der 25- bis 40-Jährigen sind heu-
te deutlich schwächer besetzt als in den 
1990er-Jahren. Und zudem wachsen die 
Angebote an Gebrauchtimmobilien.

Von den Genehmigungen neuer Wohnge-
bäude entfielen 4.752 auf Einfamilienhäu-
ser, 566 auf Zwei- und 281 auf Mehrfami-
lienhäuser. Bei den Ein- und Zweifamili-
enhäusern hatte es bereits im Jahr 2007 
starke Rückgänge gegeben. Dies wird auf 
die Abschaffung der Eigenheimzulage zu-
rückgeführt.

Zuwächse an der Grenze  
zu Luxemburg

Überdurchschnittlich viele Genehmi-
gungen für neue Wohnungen gab es im 
Jahr 2008 entlang der Grenze zu Luxem-
burg sowie im Einzugsbereich der Wirt-
schaftszentren Rhein-Neckar und Rhein-
Main.

Während landesweit auf 10.000 Einwohner 
rechnerisch 19 genehmigte Wohnungen 
kamen, waren es im Eifelkreis Bitburg-
Prüm 39 und im Landkreis Trier-Saarburg 
38. Deutlich über dem Durchschnitt la-
gen auch der Rhein-Pfalz-Kreis (31), der 
Landkreis Mainz-Bingen (27) sowie der 
Landkreis Südliche Weinstraße (26). Der 
sehr hohe Wert für den Landkreis Bern-
kastel-Wittlich wird zu einem großen Teil 
von Unternehmen getragen, die in die 
touristische Infrastruktur investieren; we-
gen der Bauart werden diese Gebäude den 
Wohnbauten zugerechnet.

Die relativ wenigsten Genehmigungen für 
neue Wohnungen gab es im Landkreis Bir-
kenfeld (5), im Rhein-Lahn-Kreis (9) und 
im Landkreis Bad Kreuznach (10).

Unter den kreisfreien Städten weist Pir-
masens mit 29 genehmigten neuen Woh-
nungen je 10.000 Einwohner den höchsten 
Wert auf. Das Schlusslicht der zwölf kreis-
freien Städte bildet Koblenz mit acht geneh-
migten Wohnungen je 10.000 Einwohner.

Weitere Informationen im Internet 
unter www.statistik.rlp.de. Detaillierte 
Informationen liefert der Statistische 
Bericht, der als PDF-Datei (166 kB) 
kostenlos heruntergeladen werden 
kann.
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Wohnungswirtschaft als gesellschaftlicher Gestalter 

Fachforum „Wohnungswirtschaft aktuell“ des VdW südwest

Der VdW südwest veranstaltete in Ko-
operation mit der Südwestdeutschen 
Fachakademie der Immobilienwirtschaft 
am 9. und 10. März 2009 in Bad Dürk-
heim wieder das Fachforum „Wohnungs-
wirtschaft aktuell“.

Das jährlich stattfindende Forum dient 
als Wissens- und Kommunikationsplatt-
form für das gesamte Spektrum der 
Wohnungswirtschaft. Die diesjährige 
Veranstaltung setzte vier aktuelle The-
menschwerpunkte:

π � Änderungen im Finanz- und Steuer-
recht 

π � Baurevision und Risikomanagement

π �� Zukunftsschema der Immobilien- 
und Finanzwirtschaft

π � Erneuerbare Energien in Hinblick 
auf den Klimawandel

Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor 
des VdW südwest, betonte, dass die 
Wohnungswirtschaft als gesellschaft-
licher Gestalter immer stärker gefordert 
sei. So führten neue Rahmenbedin-

gungen wie die Finanzkrise und der 
demographische Wandel zu neuen 
Herausforderungen. Diese reichten weit 
in die Zukunft der Gesellschaft hinein. 
Die Immobilienfinanzierung und die 
Refinanzierungsbedingungen nähmen 
bei der Bewältigung der Herausforde-
rungen eine besondere Stellung ein. 
Zentrales Ziel der Wohnungswirtschaft 
müsse dabei die Sicherung der ökono-
mischen Nachhaltigkeit der Bestände 
sein, sagte Ridinger mit einem kri-
tischen Blick auf die sich stark wan-
delnden energie- und klimapolitischen 
Rahmenbedingungen. 

Professor Dr. Nico B. Rottke von der  
European Business School bewertete die 
Ausgangslage Deutschlands bei Wohn-
immobilien in seinem Vortrag als stabil. 
Grund dafür sei, dass überbewertete 
internationale Wertaufschreibungen 
wie zum Beispiel in Großbritannien 
und Spanien hier nicht stattgefunden 
hätten.

Mit zwei Vorträgen zum wichtigen 
Thema der erneuerbaren Energien 
wurden die Teilnehmer auf den tech-
nisch neuesten Stand bei Solarthermie 

und Pellets-Heizungsanlagen gebracht. 
Manfred A. Bucksch, Vorstand der Süd-
westdeutschen Fachakademie, machte 
auf die Chancen eines verantwortungs-
vollen Umgangs mit den Ressourcen 
für die Wohnungswirtschaft aufmerk-
sam.

Weitere Themenschwerpunkte der 
Veranstaltung waren die Anknüpfungs-
punkte für die Bewältigung der aktu-
ellen Herausforderungen im Bereich 
der betriebswirtschaftlichen Beratung 
und in der Kooperation zwischen Woh-
nungsgesellschaften und Wirtschafts-
prüfern sowie zahlreiche aktuelle steu-
errechtliche Fragestellungen.

Das Fachforum bot durch die Vorträge 
und die Darstellung von Beispielen 
den über siebzig Teilnehmern eine her-
vorragende Möglichkeit, sich aktuelles 
Wissen anzueignen und Synergien zu 
stärken, um erfolgreich am Immobili-
enmarkt zu agieren.

Das nächste Fachforum „Wohnungs-
wirtschaft aktuell“ ist für März 2010 
geplant.

architektouren 2009

Am 27. und 28. Juni 2009 gibt es wieder 
architektouren – zum 15. Mal in Rheinland-
Pfalz. Unter dem bundesweiten Motto „Zei-
chen setzen!“ sind es 65 Einzelprojekte, die 
im Rahmen des Tags der Architektur ihre 
Türen für Besucher und den Blick hinter die 
Fassaden öffnen.

Erwartet werden wieder gut 10.000 Gä-
ste. Die Architekten, Landschaftsarchi-
tekten, Innenarchitekten und Stadtpla-
ner freuen sich jedenfalls gemeinsam 
mit ihren Bauherren auf viele Fragen 
und Gespräche.

Zeichen setzen!
Das Wohnen steht bei knapp der Hälfte 
aller Objekte im Mittelpunkt. Aber längst 
nicht immer sind es Neubauten. Was alles 
aus einem alten Haus werden kann, lässt 
sich an und in rund 20 Umbauten, Erwei-
terungen und energetischen Sanierungen 
besichtigen. 

Und auch Ungewöhnliches lädt zur Ent-
deckung, beispielsweise klassische Indus-
triebauten: Im pfälzischen Dahn öffnet ein 
Biomasseheizkraftwerk, in Kaiserslautern 
das „Haus des Wassers“, wo man nicht 
nur Trinkwasser aufbereitet, sondern auch 

über die lebenswichtige Ressource infor-
mieren will, und in Mainz ein Hochwas-
serpumpwerk.

Wer nicht nur beim Wasser bleiben will, 
kann sich in drei neuen Degustations-
räumen vom rheinhessischen Gundheim 
über Maikammer bis Neustadt dem The-
ma „Wein + Architektur“ nähern.

Ab Mitte Mai kann man das kosten-
lose Programm bei der Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131 9960-23
und im Internet unter 
www.diearchitekten.org erhalten.
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Kooperationen zwischen Wohnungsunternehmen, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen

Die sozialen Herausforderungen beim Woh-
nen haben sich grundlegend geändert. Stich-
worte wie Integration von Migranten, gene-
rationenübergreifendes Wohnen oder auch 
die Nachfrage nach altengerechtem Wohnen 
machen dies deutlich. Mit Blick auf diese 
künftig noch stärker zunehmenden Heraus-
forderungen kommt der Kooperation zwi-
schen Wohnungsunternehmen, Wohlfahrts-
verbänden und Kommunen eine Schlüsselrol-

le zu. Dazu führt der 
VdW südwest am 24. 
Juni 2009 in Wiesba-
den eine Fachtagung 
durch.

In der Wohnungs-
wirtschaft sind zu dem Thema zahlreiche 
innovative Konzepte entwickelt worden und 
im Einsatz. Das Spektrum reicht von Ta-
schengeldprojekten über Integrationslotsen, 
den Einsatz von Langzeitarbeitslosen im 
Quartiersmanagement bis hin zum Service- 
und Mehrgenerationenwohnen. Welche Er-
fahrungen liegen mit den verschiedenen 
Maßnahmen vor? Welche sind besonders 
vielversprechend? Antworten auf diese 
Fragen sollen in der Tagung beantwortet 
werden, um der Wohnungswirtschaft eine 
Orientierungshilfe zu geben.

Spitzenvertreter aus Verbänden

Zugleich bietet die Fachtagung aber auch 
die Möglichkeit, mit der Politik und Spit-
zenvertretern der Wohlfahrts- und Kommu-
nalverbände über die Gestaltung von Rah-
menbedingungen und Fördermaßnahmen 
zu diskutieren. 

Zwei Handlungsfelder sind hierbei von be-
sonderer Bedeutung: der steigende Bedarf 
an Hilfs- und Pflegeleistungen älterer Men-
schen sowie die sozialen Angebote für Mi-
granten und finanziell schwache Mieter.

Immer mehr Hilfsbedürftige

Gerade ältere Menschen werden künftig 
mehr Hilfe benötigen, da sie nicht nur 
länger leben, sondern auch länger in der 
eigenen Wohnung leben möchten. Hinzu 
kommt, dass ihr Anteil an der Bevölkerung 
stark zunehmen wird. Rund ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung wird 2050 65 Jahre oder 
älter sein. 

„Miteinander soziale Zukunft gestalten“

Strategien gegen Pflegenotstand

Mit der steigenden Lebenserwartung steigt 
aber auch das Risiko der Pflegbedürftigkeit. 
Bis zum Jahr 2020 wird sich die Zahl der 
Pflegebedürftigen in Deutschland auf zwei 
Millionen verdoppeln.

Die Wohnungswirtschaft wird deshalb qua-
litativ und quantitativ noch stärker diese 
Herausforderungen durch Kooperationen 
mit Sozialdienstleistern und Kommunen 
beantworten müssen.

Soziale Angebote stärken

Angesichts eines steigenden Anteils der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
ist deren Integration und soziale Förde-
rung ein wesentliches Anliegen vieler 
Wohnungsunternehmen. Dabei machen 

die vielfach südländischen Lebensweisen 
das Wohnumfeld zu einem „erweiterten 
Wohnzimmer“.

Da die Integration nicht im Einfamilien-
haus, sondern im Geschosswohnungsbau 
stattfindet, entstehen immer mehr Koope-
rationsmodelle mit Bildungseinrichtungen, 
Sportvereinen und karitativen Verbänden.

Diese und andere Fragen sollen in der Fach-
tagung ausgesprochen werden.

Nähere Informationen und  
Anmeldung bei Catherine Gey 
Tel.: 069 97065-122 
E-Mail: 
catherine.gey@vdwsuedwest.de

Programm
10.00 Uhr	  
Begrüßung und Einführung	  
Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor, 
VdW südwest, Frankfurt

10.15  Uhr	  
Die Zukunft des Sozialstaates angesichts 
des demographischen Wandels 
Jürgen Banzer, Staatsminister,  
Ministerium für Arbeit, Familie und  
Gesundheit, Wiesbaden

10.45 Uhr	  
Möglichkeiten und Grenzen der Koopera-
tion zwischen Wohlfahrtsverbänden,  
Kommunen und Wohnungswirtschaft 
- �Hartmut Fritz, Direktor,  

Deutscher Caritasverband, Frankfurt
- �Dr. Jürgen Dieter, Geschäftsführer,  

Hessischer Städtetag, Wiesbaden
- �Karl-Heinz Range, Verbandsratsvorsit-

zender, VdW südwest, Frankfurt

11.15 Uhr	  
Aktivierung von Partnerschaften 
Dialog: Thomas Klemp, Vorsitzender, 
Liga der Freien Wohlfahrtspflege  
in Hessen e. V., mit Dr. Rudolf Ridinger, 
Verbandsdirektor, VdW südwest

12.00 Uhr	  
Kooperation in der Praxis:  
Projektbeispiele 
π �Taschengeldprojekt – Caritas/Nassau-

ische Heimstätte Limburg 
Angela Reisert, Leiterin Fachbereich  
Sozialmanagement, Nassauische  
Heimstätte, Limburg

π �Servicewohnen – Arbeiterwohlfahrt/
Vereinigte Wohnstätten 1889 eG,  
Kassel 
Karl-Heinz Range, Vorstand, Vereinigte 
Wohnstätten 1889 eG Kassel, Kassel

π �Wohnbetreuer – Kommune/GWW 
Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 
mbH 
Dr. Matthias Müller, Geschäftsführer, 
GWW Wiesbadener Wohnbaugesell-
schaft mbH, Wiesbaden

π �Wohnen für Generationen – Diakonie/
Kommune/Bauhilfe Primasens GmbH 
Ralph Stegner, Geschäftsführer, Bauhilfe 
Pirmasens GmbH, Pirmasens 

13.00 Uhr	  
Perspektiven bei der Zusammenarbeit   
Fachgespräch mit Diskussion 
Moderation: Dr. Rudolf Ridinger,  
Verbandsdirektor, VdW südwest

13.30 Uhr	 Ende der Veranstaltung
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24 Landesausgabe Rheinland-PfalzPolitik

Aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag(I)

Bei Enthaltung der CDU- und FDP-Landtags-
fraktionen verabschiedete der Landtag in 
seiner Plenarsitzung am 5. März 2009 u. a. 
die Verteilung der Mittel aus dem Konjunk-
turpaket II. Rheinland-Pfalz ist damit das 
erste der Flächenländer, das das Konjunk- 
turpaket II in konkrete Projekte umsetzt. Für 
die Projekte werden zwischen 2009 und 2011 
insgesamt 625 Millionen Euro an Investiti-
onsmitteln im Land verausgabt werden. 

Ministerpräsident Kurt Beck betonte, dass 
in Übereinstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden ein Weg gefun-
den worden sei, der kommunale Anmel-
dungen und Schwerpunktsetzungen wie 
in Kindertagesstätten und Schulen mit 
Entscheidungen vor Ort abdecke.

Nach den Vorgaben des Gesetzes sind 
65 Prozent des Geldes für die Bildungs-
infrastruktur und 35 Prozent für sonstige 
Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz begrüßte das Angebot des Landes, für 
einen Zeitraum von vier Jahren auch den 
Eigenanteil mit zu finanzieren und nach 
2012 in vier Jahresschritten die vorfinan-
zierten Eigenmittel zurückzuzahlen. Dies 
sei eine begrüßenswerte finanzorganisa-
torische und für die Gemeinden günstige 
Abwicklung. Die Förderquotenspreizung 
in drei Stufen von der bisherigen För-
derhöhe bis hin zu einer 90-prozentigen 
Förderquote helfe finanzschwachen Kom-

Verteilung der Mittel des Konjunkturpakets II 
munen, ihre Projekte und Maßnahmen im 
Konjunkturpaket mit unterzubringen.

Förderbereiche der Ministerien

Die Förderbereiche des Ministeriums des 
Innern und für Sport mit 78,5 Millionen 
Euro bauen auf vorhandene Programme, 
u. a. auf Dorferneuerung, Stadtentwick-
lung, Sportstätten und Feuerwehren, auf. 

Die Maßnahmen des Kultusministeriums 
sind umfangreich: 100 Millionen Euro für 
Schulbaumaßnahmen und 25 Millionen 
für den Bereich der Kindertagesstätten. 

Ein wesentlicher neuer Förderbereich um-
fasst die Schulbausanierung mit 140 Mil-
lionen Euro, wobei hier der Schwerpunkt 
bei den energetischen Maßnahmen liegen 
wird. 

Die hierfür vom Umweltministerium 
empfohlene Ausgestaltung nach EnEV 
2009 ist nach Auffassung des Gemeinde-  
und Städtebundes für die Mehrzahl der 
Maßnahmen im Schulsanierungsbereich 
nicht zu halten. Entsprechende Ausnah-
meregelungen von der Empfehlung seien 
ausdrücklich zugestanden. 

Neue Vergabebedingungen  
für zwei Jahre

Die Vergabeschwellenwerte wurden für 
die nächsten zwei Jahre verändert. Bau-

leistungen bis 1 Million Euro können 
beschränkt ausgeschrieben werden. Bis 
100.000 Euro kann freihändig vergeben 
werden.

Beispiel Mainz – stadtnahe 
Unternehmen sind gefragt

Die Stadt Mainz und ihre stadtnahen Ge-
sellschaften haben zur Umsetzung des 
Sonderprogramms Investitionspakt, das 
im Zuge des Konjunkturpakets I aufge-
stockt wurde, bereits ein 870 Millionen-
Euro-Paket für 2009 und 2010 geschnürt. 
Die Investitionen sollen in erster Linie 
Projekten der Stadtentwicklung und der 
Bauwirtschaft zu Gute kommen. 

Finanzdezernent Kurt Merkator wird mit 
den Worten zitiert: „Wohl der Stadt, die 
solche stadtnahen Gesellschaften hat. Nur 
mit Hilfe der ,local player’, also stadtnaher 
Unternehmen, sei es dem ,Konzern Stadt’ 
möglich, die Summe in Projekte gegen die 
Wirtschaftskrise zu bündeln.“

Die Wohnbau Mainz GmbH, so ihr Ge-
schäftsführer Thomas Will, ist mit rund 
107 Millionen Euro dabei. Die größten 
Einzelprojekte seien Neubauten am Kissel-
berg für 26,2 Millionen Euro in den bei-
den Jahren, ein Studentenwohnheim mit 
324 Wohneinheiten an der Wallstraße für 
12,8 Millionen Euro sowie 55 Reihenhäuser 
an der Stadtgärtnerei für 8,2 Millionen 
Euro.�

Aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag (II)

In seiner Plenarsitzung am 26. März 2009 
behandelte der Landtag den Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Vereinfachung und 
Beschleunigung von Verwaltungsverfahren 
des Bau- und Wirtschaftsrechts (Drucksa-
che 15/3192) in erster Beratung.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, eigene Ak-
zente für eine weitere Senkung der Büro-
kratiebelastung, schnellere Verwaltungs-

Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren  
des Bau- und Wirtschaftsrechts

verfahren und eine größere Planungs-
sicherheit zugunsten der heimischen 
Wirtschaft zu setzen.

Für die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft ist die beabsichtigte Änderung der 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz von 
Interesse. Es wird ein neuer Passus einge-
fügt werden, der Verfahrensvereinfa-
chungen für die Umnutzung bisher zu 

Wohnzwecken genutzter Gebäude und 
Räume mit sich bringt und klarstellt, dass 
in Bagatellfällen keine Baugenehmigung 
erforderlich ist. Diese Regelung soll insbe-
sondere Existenzgründerinnen und Exis-
tenzgründern die Aufnahme einer beruf-
lichen Tätigkeit erleichtern. Derartigen 
Existenzgründungen wird eine erhebliche 
Bedeutung für die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft zugemessen.�
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Verbände und Gremien

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2009

Gremien / Ausschüsse / Arbeitskreise / Arbeitsgemeinschaften

Mitgliederversammlung 
	 Dienstag, 15.09., 15.00 Uhr	 Mönchengladbach

Verbandsrat 
	 Montag, 18.05., 14.00 Uhr	 Wuppertal 
	 Montag, 22.06., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 17.08., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 14.09., 16.00 Uhr	 Mönchengladbach 
	 Montag, 26.10., 14.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 07.12., 14.00 Uhr	 Düsseldorf

Präsidium 
	 Dienstag, 04.05., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 08.06., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 31.08., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 14.09., 14.00 Uhr	 Mönchengladbach 
	 Montag, 05.10., 12.30 Uhr	 Düsseldorf 
	 Montag, 16.11., 12.30 Uhr	 Düsseldorf

Sparte GENO 
π 	 Vollversammlung 
	 Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

π 	 Ausschuss 
	 Montag, 18.05., 11.30 Uhr	 Wuppertal 
	 Donnerstag, 19.11., 10.30 Uhr	 Bonn

Sparte IPW 
	 Montag, 18.05., 11.30 Uhr	 Wuppertal  
	 Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

Sparte ÖKU 
π 	 �Vollversammlung 

Montag, 18.05., 11.30 Uhr	 Wuppertal  
Dienstag, 15.09., 11.00 Uhr	 Mönchengladbach

π 	 �Ausschuss 
Sitzungen noch nicht terminiert

Finanzausschuss 
	 Montag, 08.06., 11.00 Uhr	 Düsseldorf 
	 Dienstag, 03.11., 09.30 Uhr	 Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft 
	 Montag, 15.06., 10.00 Uhr	 Düsseldorf  
	 Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
	 Mittwoch, 03.06., 14.00 Uhr	 Essen 
	 Dienstag, 18.08., 14.00 Uhr	 Gelsenkirchen 
	 Di./Mi., 27./28.10., 14.00 Uhr	 Trier

Ausschuss Technik 
	 Mi. – Fr., 03. – 05.06.	 München 
	 (i. V. m. vdw Niedersachsen Bremen) 
	 Mittwoch, 18.11., 10.00 Uhr	 NRW

Ausschuss Wohneigentum 
	 Sitzungen noch nicht terminiert

Delegierte GdW-Verbandstag 
	 Montag, 26.10., 15.00 Uhr	 Düsseldorf

Arbeitskreis „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ 
	 Dienstag, 22.09., 10.30 Uhr	 Düsseldorf

Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“ 
	 Weitere Sitzung noch nicht terminiert

Arbeitskreis „PR + Marketing“ 
	 Mittwoch, 27.05., 11.00 Uhr	 Bochum

Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften 
	 Mittwoch, 21.10., 10.30 Uhr	 Bochum

Tagungen / Kongresse / Veranstaltungen

Jahrespressekonferenz 
	 Mittwoch, 13.05., 11.00 Uhr	 Düsseldorf

Miteinander Bauen und Wohnen: Neue Chancen – Neue Wege 
	 (i. V. m. Ministerium für Bauen und Verkehr NRW, u. a.) 
	 Donnerstag, 14.05., 10.00 Uhr	 Oberhausen

Dinner-Speech 
	 Montag, 18.05., 19.00 Uhr	 Wuppertal

8. Forum Wohnungswirtschaft 
	 Di./Mi., 19./20.05.	 Wuppertal

Standort Ruhrgebiet 
	 (i. V. m. EBZ) 
	 Mittwoch, 10.06., 09.30 Uhr	 Bochum

Mietrecht Aktuell 
	 (i. V. m. DMB NRW) 
	 Donnerstag, 25.06., 13.00 Uhr	 Düsseldorf

Das neue Heimrecht in NRW – Chancen und Möglichkeiten 
	 Ende August	 NRW

Verbandstag 2009 
	 Mo. – Mi., 14. – 16.09.	 Mönchengladbach

Quartiersmanagement 
	 (i. V. m. Ministerium für Bauen und Verkehr NRW)  
	 Herbst	

WohnLeben von Menschen mit Behinderungen 
	 (i. V. m. AWO West. Westfalen) 
	 Donnerstag, 12.11., 10.00 Uhr	 Dortmund

Sicherheit im Wohnquartier 
	 Termin noch nicht festgelegt	

Veranstaltungsreihen

Multimedia in der Wohnungswirtschaft 
	 (i. V. m. WRW) 
	 Donnerstag, 26.11., 10.00 Uhr	 Bochum

PR + Marketing in der Wohnungswirtschaft 
π 	 Workshop Websites 
	 Freitag, 30.10., 10.00 Uhr	 Bochum

Europäischer Tisch 
	 Mo./Di., 09./10.11.	 Enschede

Perspektiven für die Wohnungsgenossenschaften 
	 (i. V. m. IfG Münster) 
	 Mittwoch, 07.10., 10.00 Uhr	 Münster

Treffpunkt Sozialarbeit in Wohnungsunternehmen 
	 Mittwoch, 23.09., 09.30 Uhr	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Vielzahl von Themen diskutiert

Ausschuss Steuern und Bilanzierung des VdW Rheinland Westfalen

Am 18. Februar 2009 fand in Krefeld 
eine Sitzung des Ausschusses Steuern 
und Bilanzierung des VdW Rheinland 
Westfalen statt. Im Mittelpunkt standen 
die Themen Jahressteuergesetz 2009, 
genossenschaftliche Rückvergütung, 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 
Compliance in der Wohnungswirtschaft 
und EK 02-Abgeltungssteuer.

Das Jahressteuergesetz 2009 enthält 
für die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft wenig Relevantes. Beim 
steuerlichen Querverbund im Kommu-
nalbereich werden die bisherigen Ver-
waltungsgrundsätze für die Zusammen-

fassung von Betrieben gewerblicher Art 
im Gesetz verankert. 

Das Sammelantragsverfahren für Ge-
nossenschaften wird ab 2010 geändert, 
es kommt jedoch nicht wieder zu der 
vereinfachten Vorgehensweise wie bis 
einschließlich 2008.

Auf der Grundlage der im Hammonia-
Verlag veröffentlichten Dissertation von 
Dr. Klaus Peter Hillebrand wurde die 
Rückvergütung für Wohnungsgenossen-
schaften diskutiert. Diese ist nur dann 
zulässig, wenn ein Nutzungsgeldüber-
schuss entsteht, der dauerhaft nicht für 
den vorrangigen Förderzweck der Wohn-

raumversorgung benötigt wird. Eine ge-
nossenschaftliche Rückvergütung würde 
nur Mitgliedern, die eine Wohnung an-
gemietet haben, zugute kommen.

In Kürze ist mit den endgültigen Be-
schlüssen von Bundestag und Bundes-
rat zu rechnen, so dass ab 2010 das Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetz wirk-
sam wird. Eine Aktivierungspflicht für 
latente Steuern wird nicht eingeführt.

Für die durch die EK 02-Regelung be-
nachteiligten Wohnungsunternehmen 
ist die Einleitung eines Musterverfahrens 
zu erwarten, an dem sich kostenmäßig 
betroffene Unternehmen beteiligen.

Erfahrungsaustausch Sozialarbeit des VdW südwest

Strategie bei Mietschulden
Am 18. März 2009 fand in Frankfurt der 5. 
Erfahrungsaustausch Sozialarbeit des VdW 
südwest statt.

Zu Beginn stellte der Geschäftsführer der 
Frankfurter Wohnheim GmbH, Hans-
Jürgen Bosinger, die Mietschuldnerbera-
tung seines Unternehmens im Rahmen 
des Sozialmanagements vor. Dabei werde 
das Prinzip verfolgt, dass der Mieter in 
der Regel die Wohnung nicht verlieren 
soll, wenn es nur um Mietschulden geht. 

Es sei erklärtes Ziel, den Mieter in der 
Wohnung zu lassen, um nicht zuletzt 
die Folgekosten für einen Auszug und 
anschließende Neuvermietung zu ver-
meiden.

Die vier im Bereich der Sozialbetreuung 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Wohnheim GmbH berichteten, 
dass sie neben der Mietschuldnerbera-
tung auch Modernisierungsmaßnahmen 
begleiten und bei Mieterkonflikten bzw. 

Mieterstreitigkeiten hinzugezogen wer-
den. Leider sei zunehmend das Phäno-
men der Verwahrlosung bei Mietern zu 
beobachten. In diesen Fällen versuchen 
die Betreuer, den Betroffenen Hilfen auf-
zuzeigen. Oft wird auch der sozialpsychi-
atrische Dienst eingeschaltet.

Ein weiteres Thema widmete sich der 
Integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund. In diesem Zusammen-
hang wurde berichtet, dass für Migranten 
der ersten und zweiten Generation mitt-
lerweile das Thema „Wohnen im Alter“ an 
Bedeutung gewinnt.�

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung des VdW südwest

Eine umfangreiche Tagesordnung bearbeite-
te der Fachausschuss für Hausbewirtschaf-
tung des VdW südwest in seiner Sitzung am 
26. März 2009 in Kassel.

Zunächst wurde Alfred Böhmer, Geschäfts-
führer der GEWO Gemeinnützige Woh-
nungsbau und Siedlungs-GmbH Speyer, 
als Ausschussvorsitzender bestätigt.

Im Anschluss wurde ein bereits vor einigen 
Jahren vom Ausschuss Betriebswirtschaft 

Alfred Böhmer als Vorsitzender bestätigt
des VdW Rheinland Westfalen entwickeltes 
Tool zur Investitionsrechnung für Moderni-
sierung vorgestellt, dessen aktuelle Version 
eine Möglichkeit zur Erfassung von KfW-
Förderdarlehen und zur detaillierten Kosten-
aufstellung enthält. Der Ausschuss stimmte 
der Veröffentlichung des Tools im mitglieder-
geschützten Bereich des Internetauftritts des 
VdW südwest zum freien Download zu.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf 
die Vorstellung des überarbeiteten Betriebs-

vergleichs, dessen wesentliche Neuerung 
die zusätzliche Bereitstellung von Stan-
dardauswertungen per Internet ist. Mit 
der Freischaltung ist bis zur Erstellung der 
Auswertungen im kommenden Betriebs-
vergleich zu rechnen.

Weitere Themen waren die durch die stei-
genden Anforderungen an die Dokumen-
tationspflichten der Wirtschaftsprüfer 
bedingte Einholung von Bankbestäti-
gungen im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung, die Auswirkungen der Finanz-
marktkrise auf Wohnungsunternehmen 
und der regelmäßige Bericht über die 
Arbeit des GdW Fachausschusses Be-
triebswirtschaft.�
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Verbände und Gremien

VdW Rheinland Westfalen 
und VdW südwest: 
Gemeinsame Termine 2009

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Kooperationsausschuss Drei-Länder-Büro (DLB) 
 Montag, 18.05., 10.00 Uhr  Wuppertal

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte 
 Montag, 18.05., 16.00 Uhr  Wuppertal

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Genossenschaften 
 Donnerstag, 19.11., 13.00 Uhr  Bonn

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Technik 
   Di./Mi., 08./09.09. Kassel

Arbeitskreis „Europa“
  (i. V. m. VdW saar)
 Eine weitere Sitzung im Herbst

Arbeitsgemeinschaft 
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen 
π   Vollversammlung

Mittwoch, 06.05., 11.30 Uhr  Koblenz

π   Arbeitsausschuss
Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Tagungen/Veranstaltungen

Wohnen im Alter in Rheinland-Pfalz
 Tagung noch nicht terminiert

Lärmminderungsplanung
 (i. V. m. Städtetage Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
 Rheinland-Pfalz) 
  Dezember  Bonn

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht
π   1. Tagung 2009

Dienstag, 26.05., 10.00 Uhr  Bochum

π   2. Tagung 2009
Donnerstag, 27.08., 10.00 Uhr  Wiesbaden

π   3. Tagung 2009
Donnerstag, 19.11., 10.00 Uhr  Bochum

Aktuelles Mietrecht
π   2. Tagung 2009

Mittwoch, 11.11., 10.00 Uhr  Bochum

Aktuelles Wohnungseigentumsrecht
   Mittwoch, 25.11., 10.00 Uhr  Koblenz

Aktuelles Genossenschaftsrecht
  Mittwoch, 06.05., 10.00 Uhr  Bonn

Rechte und Pflichten der Aufsichtsräte 
von Wohnungsgenossenschaften
 Mittwoch, 26.08., 10.00 Uhr  Dortmund

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften
π  Mitglieder-Befragung und Analysen der Zufriedenheit
 Donnerstag, 03.12., 10.00 Uhr  Bonn

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften
π   1. Treffpunkt 2009

Fr./Sa., 06./07.11.  Fulda

π   2. Treffpunkt 2009
Fr./Sa., 13./14.11.  Bad Neuenahr

π   3. Treffpunkt 2009
Fr./Sa., 20./21.11.  Münster

π   4. Treffpunkt 2009
Fr./Sa., 20./21.11.  Münster

Technik in der Wohnungswirtschaft
π   Energieeffizientes Planen und Bauen

Mittwoch, 13.05., 10.00 Uhr  Bochum

π   Wohngesundheit
Mittwoch, 26.08., 10.00 Uhr  Mainz 

π   Technische Innovationen beim Bauen und Modernisieren
Mittwoch, 11.11., 10.00 Uhr  Bochum

π   Austausch von Nachtstromspeicherheizungen
Tagung noch nicht terminiert

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft
π   2. Treffpunkt 2009

Fr./Sa. 30./31.10.  Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins 
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Neues Heimrecht in NRW

Treffpunkt Sozialarbeit des VdW Rheinland Westfalen

Unter Leitung von Abteilungsleiter  
Dr. Gerhard Jeschke fand am 11. März 
2009 der 29. „Treffpunkt Sozialarbeit 
in Wohnungsunternehmen“ des VdW 
Rheinland Westfalen bei der GGT Deut-
sche Gesellschaft für Gerontotechnik 
mbH in Iserlohn statt. 

Zu Beginn stellte Justiziar Stephan 
Gerwing das NRW-Gesetz über das 
Wohnen mit Assistenz und Pflege in 
Einrichtungen – Wohn- und Teilha-
begesetz (WTG) vor, das am 10. De-

zember 2008 in Kraft getreten ist und 
insbesondere das Schutzbedürfnis der 
älteren Menschen betont. Mit Blick auf 
die vielfältigen Aktivitäten der Woh-
nungsunternehmen im betreuten und 
altengerechten Wohnen, zeigte Gerwing 
die Grenzen auf, bei denen das Gesetz 
keine Anwendung findet und die Woh-
nungsunternehmen nicht als Betreu-
ungseinrichtungen tätig werden. 

Anschließend stellte Günther Klauke 
die GGT vor. Im Mittelpunkt ihrer 

Aktivitäten steht die Generation 50+. 
Dabei geht es um Produkte und Dienst-
leistungen nicht nur für Senioren, son-
dern vielmehr um Angebote, die sich 
durch Komfort, Nutzerfreundlichkeit, 
Sicherheit, Funktionalität, Ästhetik und 
nicht zuletzt auch durch ansprechendes 
Design für jede Generation auszeich-
nen. Dabei ist die GGT sowohl bei der 
Produktentwicklung unterstützend tätig 
als auch bei der Zertifizierung von Pro-
dukten aktiv. 

Fachausschuss für Eigentum des VdW südwest

Der Fachausschuss für Eigentum des VdW 
südwest kam am 25. März 2009 zu einer 
Sitzung in Frankfurt zusammen. Neben ak-
tuellen Themen stand turnusgemäß auch 
die Wahl des Ausschussvorsitzenden auf der 
Tagesordnung.

Dabei wurde der bisherige Vorsitzende 
Harald Urban in seinem Amt bestätigt. 
Zur neuen Stellvertreterin wurde Sonja 
Müller-Zaman gewählt.

Im Anschluss stellte Bernd Bärfacker, Ar-
chitekt der GWH Gemeinnützige Woh-

Harald Urban als Vorsitzender bestätigt
nungsgesellschaft mbH Hessen, ein kürz-
lich abgeschlossenes Passivhausprojekt der 
GWH vor und berichtete insbesondere über 
die höheren Planungserfordernisse und 
Kostenfaktoren bei Passivhäusern.

Einen weiteren Schwerpunkt der Sitzung 
bildete ein Vortrag von Raphael Metlicka, 
Vertriebsdirektor der Freie Hypo GmbH, 
zu den veränderten Verhältnissen auf dem 
Markt der Immobilienfinanzierer. Die 
Landschaft der Immobilienfinanzierer hat 
sich im Zuge der Finanzkrise in Teilen neu 
sortiert und entwickelt. Zwingende Voraus-

setzung für die Vergabe entsprechender 
Kredite ist nunmehr die Beibringung eines 
nicht unerheblichen Eigenkapitalanteils 
durch die Kreditnehmer. Vollfinanzie-
rungen sind nicht mehr vorzufinden.

Diese Problematik gerade im Privatkunden-
bereich konnten die Ausschussteilnehmer 
auch im Rahmen des ständigen Tagesord-
nungspunkts „Marktanalyse“ bestätigen. 
Die Auswirkungen der Finanzkrise sind bei 
den Privatisierungsbemühungen zu spü-
ren, allerdings nicht in dem ursprünglich 
befürchteten Umfang.�

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften des VdW südwest

Der Fachausschuss für Kapitalgesellschaften 
des VdW südwest kam am 30. März 2009 zu 
einer Sitzung in Frankfurt zusammen. Er 
befasste sich mit einer Bandbreite von woh-
nungswirtschaftlich relevanten Themen. 

Zunächst wählte der Ausschuss seinen 
bisherigen Vorsitzenden Michael Ham-
pel, gewobau Rüsselsheim, erneut zu sei-
nem Vorsitzenden für die Amtsperiode 
bis 2013.

Michael Hampel weiter Ausschussvorsitzender
Im Rahmen des Berichts des Vorstands 
durch Verbandsdirektor Dr. Rudolf Ridin-
ger, nach dem u. a. eine neue Heimge-
setzgebung auch für das Land Hessen zu 
erwarten sei, diskutierte der Ausschuss sei-
ne bisherigen Erfahrungen mit der noch 
geltenden bundesrechtlichen Regelung und 
Auslegung in Hessen. 

Einen weiteren Erfahrungsaustausch führte 
der Ausschuss zu den Themen „Verfahren 

und Probleme bei der Ausschreibung von 
Aufträgen“ und „Energieausweise – Ergeb-
nisse auf Unternehmensebene wie Nach-
frage bei Neuvermietungen“.

Schließlich stand die Benennung von drei 
Delegierten zum GdW-Verbandstag und 
einem Delegierten zur BAG Immobilien-
unternehmen der Privatwirtschaft an, die 
vom Verbandsrat des VdW südwest gewählt 
werden.�
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Verbände und Gremien

VdW südwest: Termine 2009

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

Verbandsrat 
	� Montag, 18.05., 14.00 Uhr	 Wuppertal 

Dienstag, 09.06., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Dienstag, 25.08., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 28.09., 16.00 Uhr	 Fulda 
Dienstag, 08.12., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Prüfungsausschuss 
	� Montag, 18.05., 13.00 Uhr	 Wuppertal 

Montag, 08.06., 15.00 Uhr 	 Frankfurt 
Montag, 24.08., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 07.12., 15.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Genossenschaften 
	 Donnerstag, 19.11., 10.30 Uhr	 Bonn

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften 
 	 Dienstag, 17.11., 10.30 Uhr	 Kaiserslautern

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung 
	 Dienstag, 27.10., 10.00 Uhr	 Ludwigshafen

Fachausschuss für Recht 
 	� Mittwoch, 17.06., 10.00 Uhr 	 Ludwigshafen 

Mittwoch, 28.10., 10.00 Uhr	 Mainz

Fachausschuss für Steuern 
 	 Weitere Termine in Vorbereitung

Fachausschuss für Planung und Technik 
 	� Donnerstag, 07.05., 14.00 Uhr 

Dienstag, 17.11., 14.00 Uhr

Fachausschuss für berufliche Bildung und Personalentwicklung 
 	� Donnerstag, 07.07., 10.00 Uhr	 Frankfurt 

Donnerstag, 03.09., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Eigentum 
	 Eine weitere Sitzung im Herbst

Fachausschuss für EDV und Organisation 
 	 Donnerstag, 02.07., 10.00 Uhr	

Erfahrungsaustausch Sozialarbeit in Wohnungsunternehmen 
	 Mittwoch, 01.07., 10.30 Uhr	 Kassel 
 	 Ein weiterer Termin in Vorbereitung

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Verbandstag 
 	 Mo.–Mi., 28.–30.09.	 Fulda

Kooperationen zwischen Wohnungsunternehmen und  
Sozialdienstleistern – miteinander soziale Zukunft gestalten 
	 �Mittwoch, 24.06., 10.00 Uhr	 Wiesbaden

Aktuelle Förderprogramme in Hessen 
 	 (i. V. m. LTH) 
 	 Donnerstag, 02.07., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Stadtumbau West 
 	 Donnerstag, 29.10.	 Mainz

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Ausschuss Technik des VdW Rheinland Westfalen

Am 19. März 2009 traf sich der Ausschuss 
Technik des VdW Rheinland Westfalen zu 
einer Sitzung in Bochum.

Im Mittelpunkt stand das Thema Einsatz 
erneuerbarer Energien im Wohnungsbau 
mit Wärmepumpen. Dabei wurde auf die 
Funktionsweisen und Wärmequellen ein-
gegangen. Die technischen Randbedin-
gungen wurden genauso angesprochen 
wie die aktuelle Marktentwicklung. Wei-
tere Punkte waren die kontrollierte Woh-
nungslüftung im Geschosswohnungsbau 
und der Austausch von Speicherheizungen 
im Rahmen der EnEV 2009.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die 
zum 1. Januar 2009 in Kraft getretene „Ver-

Erneuerbare Energien, Heizkostenverordnung  
und Spielplatzsicherung diskutiert

ordnung zur Änderung der Verordnung 
über Heizkostenabrechnung“ und deren 
Auswirkungen.

Über aktuelle Beispiele und die Recht-
sprechung zum Thema Sicherung von 
Spielplätzen wurde aus einem Mitglieds-
unternehmen berichtet. Aufgrund der 
Komplexität des Themas, des gegebenen 
Risikos und der vielfältigen Richtlinien 
und Vorgaben wurde dieser Bereich  
an ein externes Unternehmen vergeben. 
Das Fachunternehmen ist für sämtliche 
Abwicklungen verantwortlich. Dem Auf-
traggeber ist es möglich, zu jedem Zeit-
punkt über eine Internetplattform den 
Stand der Spielplätze und des Auftrags zu 
überprüfen.�

Jubiläen 
von Mitglieds-
unternehmen 

Juni 2009

70 Jahre

13. Juni 2009
Gemeinnützige Baugenossen- 
schaft eG Kirn, Kirn

 
60 Jahre

24. Juni 2009
Wohnungsbaugenossenschaft  
„Bauhilfe“ eG, Haßloch
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Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwick-
lung des VdW südwest

Am 26. Februar 2009 kam der Fachaus-
schuss für Berufliche Bildung und Perso-
nalentwicklung des VdW südwest in Frank-
furt zusammen.

Aufgrund der Neuwahl des Verbandsrates 
des VdW südwest in der Mitgliederver-
sammlung 2008 stand zunächst die Kons-
tituierung des Fachausschusses auf der 
Tagesordnung. Der bisherige Vorsitzende 
Manfred A. Bucksch wurde einstimmig 
wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt 
wurden die stellvertretenden Vorsitzenden 
Susanne Bickel und Stephan Torchalla.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand die in 
Vorbereitung befindliche Imagekampagne 
für den Ausbildungsberuf „Immobilien-
kaufmann/Immobilienkauffrau“. Die Kam- 
pagne soll im Rahmen des am 16. Juni 2009 

Manfred A. Bucksch  
als Vorsitzender wiedergewählt

geplanten GdW-Personalentwicklungskon-
gresses offiziell gestartet werden. Sie steht 
unter dem Motto „Du bist mehr Immo-
bilienprofi als Du denkst“. Die Kampagne 
wird vom Fachausschuss ausdrücklich 
unterstützt.

Weiterhin informierte Maren Beckmann 
über ein bei der Gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaft mbH Hessen einge-
richtetes Kennzahlensystem zum Perso-
nalcontrolling. 

Abschließend wurde über erste Erfah-
rungen bei der mündlichen IHK-Prüfung 
nach der neuen Ausbildungsordnung zum 
Immobilienkaufmann/Immobilienkauf-
frau berichtet. Danach wählt die Mehrzahl 
der Auszubildenden die Prüfungsform des 
Kundengesprächs.�

Fachausschuss für Planung und Technik des VdW südwest

Der Einsatz erneuerbarer Energien im 
Wohnungsbau mit Wärmepumpen und 
die Gebäudeenergieeffizienz waren die 
wesentlichen Punkte der Sitzung des Fach-
ausschusses für Planung und Technik des 
VdW südwest am 3. März 2009 in Frank-
furt.

Aus dem Vortrag zum Thema Wärme-
pumpen im Wohnungsbau wurden die 
dynamische Entwicklung in diesem Be-
reich und die diversen praktischen Ge-
staltungsmöglichkeiten deutlich. Es gibt 
bereits unterschiedlichste Erfahrungen 
bei den Mitgliedern des Ausschusses. 
Diese wurden überwiegend positiv ge-
schildert.

Zum Thema novellierte Heizkostenver-
ordnung wurde besonders auf die Mit-
teilungspflicht zu Verbrauchsableseer-
gebnissen sowie die Gestaltungsmöglich-

Wärmepumpen im Wohnungsbau  
und Gebäudeenergieeffizienz diskutiert

keiten beim Abrechnungsmaßstab, der 
aufgrund von sachgerechten Gründen ge-
ändert werden kann, hingewiesen. Auch 
ist eine Verpflichtung zur Einführung von 
Wärmemengenzählern für Warmwasser 
bis Ende 2013 durch die Novelle nun in 
der Verordnung enthalten.

In den Regelungen der Novelle ist der 
verbraucherpolitische Ansatz eindeutig 
erkennbar. Die Wohnungswirtschaft muss 
weiter damit rechnen, dass auch künftig 
neue verbraucherpolitisch motivierte Re-
gelungen erfolgen werden. Entsprechende 
Ansätze enthält auch ein Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur Novelle der 
Richtlinie zur Gebäudeenergieeffizienz. 
Darin sind u. a. eine weitere Stärkung des 
Instruments des Energieausweises sowie 
die Vorgabe von energetischen Mindestan-
forderungen vorgesehen.�

Der Fachausschuss für Recht kam am 
18. Februar 2009 in Frankfurt zu einer 
Sitzung zusammen. Neben aktuellen 
mietrechtlichen Fragestellungen 
stand turnusgemäß auch die Wahl 
der Ausschussvorsitzenden auf der 
Tagesordnung.

Dabei wurden die bisherige Aus-
schussvorsitzende Andrea Urban 
und ihre bisherige Stellvertreterin 
Ursula Schymura einstimmig in ih-
ren Ämtern bestätigt.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt der 
Sitzung bildete erneut das Thema 
Schönheitsreparaturen. Intensiv 
erörtert wurde ein Urteil, das ein 
Mitgliedsunternehmen des VdW 
südwest erstritten hat. In diesem 
Urteil hat das Amtsgericht Wetzlar 
als erstes Gericht festgestellt, dass 
einem Mieter, der die Durchführung 
von Schönheitsreparaturen im lau-
fenden Mietverhältnis verlangt, der 
Einwand der Verjährung erfolgreich 
entgegenhalten werden kann.

Des Weiteren befassten sich die Teil-
nehmer ausführlich mit dem Thema 
Contracting. Insbesondere bei Alt-
mietverträgen können die damit ver-
bundenen Kosten nach der derzeit 
geltenden Rechtslage nicht rechtssi-
cher über die Betriebskosten auf die 
Mieter umgelegt werden, wenn sich 
ein Vermieter zur Einführung eines 
Contractingmodells entscheidet.  
Dies stellt ein großes Hindernis in 
der Praxis dar und erfordert nach 
einhelliger Auffassung des Aus-
schusses eine gesetzliche Änderung. 

Weitere aktuelle Beratungsthemen 
waren u. a. die novellierte Heizkos-
tenverordnung und die Auswir-
kungen der BGH-Rechtsprechung 
zum E-Check.

Fachausschuss  
für Recht des  
VdW südwest

Andrea Urban 
als Vorsitzende 
wiedergewählt
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Recht

Mietrecht

Das Nichtbeheizen der Wohnung über ei-
nen längeren Zeitraum stellt eine nicht 
unerhebliche Pflichtverletzung dar, die den 
Vermieter zur Kündigung des Mietverhält-
nisses berechtigt. 

Dies hat das Landgericht (LG) Hagen ent-
schieden. Es hat zudem betont, dass der 
Mieter die Pflicht hat, alles zu unterlassen, 
was Schäden an der Mietsache verursa-
chen kann. Daher ist er auch verpflich-
tet, eine jedenfalls mäßige Beheizung der 
Räume vorzunehmen, um Schäden durch 
Frost, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung 
zu verhindern.

In dem hier entschiedenen Fall ging es um 
die Berechtigung der Kündigung eines Ver-
mieters gegenüber einem Mieter, der die 
von ihm angemietete Wohnung seit dem 
Sommer 2005 nicht mehr beheizt hatte. 
Im Januar 2007 und nachfolgend hatte der 
Vermieter ihn wegen dieser Nichtbehei-
zung und der darin liegenden, nicht un-
erheblichen Pflichtverletzung vergeblich 
abgemahnt und dann Ende Februar 2007 
die Kündigung des Mietverhältnisses aus-
gesprochen. In der zum schriftlichen Miet-
vertrag überreichten Hausordnung war 
geregelt, dass der Mieter verpflichtet ist, 
die Mieträume ausreichend zu heizen.

Die Regelung in der Hausordnung hielt 
das LG Hagen für wirksam.

Kündigung wegen Nichtbeheizens rechtmäßig 
Das Gericht führte aus, dass das Nichtbe-
heizen einer Wohnung eine nicht unerheb-
liche Pflichtverletzung darstellt. Durch ein 
solches Verhalten könne es zu Schäden an 
der Mietsache durch Frost, Feuchtigkeit und 
Schimmelbildung kommen. Unerheblich sei, 
dass vorliegend derartige Schäden noch nicht 
eingetreten waren. Die in § 573 Abs. 2 Ziff. 1 
BGB enthaltene Einschränkung „nicht uner-
heblich“ beziehe sich allein auf die Pflichtver-
letzung, nicht aber auf deren Auswirkungen.

Das LG Hagen hielt daher die ausgespro-
chene Kündigung für wirksam und hat die 
Mieter zur Räumung und Herausgabe der 
Wohnung verurteilt.

Anmerkung

Auch die Mitgliedsunternehmen des VdW 
Rheinland Westfalen und des VdW süd-
west mussten gerade im vergangenen 
strengen Winter vermehrt feststellen, dass 
Mieter die Beheizung der Wohnungen er-
heblich einschränken, teilweise sogar ganz 
einstellen, um Heizkosten zu sparen. 

Das Urteil des LG Hagen kann gegenüber 
solchen Mietern im Rahmen einer Abmah-
nung zur Verdeutlichung möglicher Aus-
wirkungen eines solchen Pflichtenver-
stoßes herangezogen werden (Urteil des 
LG Hagen vom 19.12.2007, Az.: 10 S 
163/07; ZMR 2008, S. 972 f.).�

Das Amtsgericht (AG) Köpenick hat 
entschieden, dass Hausmeister-
kosten auch während der Freistel-
lungsphase des Vorruhestands zu 
den umlagefähigen Betriebskosten 
gehören.

Nach diesem Urteil sind die Kos-
ten für einen Hauswart, der sich  
in der Freistellungsphase des 
Vorruhestands befindet, im umge-
legten Umfang von 50 Prozent als 
Betriebskosten ansatzfähig.

Dies begründet das AG Köpenick 
damit, dass der Mieter während der 
Arbeitsphase des Hauswarts in den 
Genuss der vollen Arbeitsleistung 
gekommen sei, obwohl nur redu-
zierte Hauswartkosten umgelegt 
wurden. Die Umlage könne somit 
konsequenterweise auch dann er-
folgen, wenn keine Arbeitsleistung 
mehr erbracht wird. 

Der Mieter hatte die Kosten nicht 
übernehmen wollen, da sich der 
Hauswart im Ruhestand befinde 
und wegen seiner Freistellungs-
phase im Abrechnungszeitraum 
keine tatsächliche Arbeitsleistung 
mehr erbracht habe.

Nach Auffassung des Gerichts 
ist die Umlage der zu 50 Prozent 
entstehenden Kosten somit un-
abhängig davon zulässig, ob der 
Hauswart Leistungen erbringt. 
Gerechtigkeitserwägungen stünden 
dem nicht gegenüber, da dem Mie-
ter in der Arbeitsphase des Haus-
warts ebenfalls nur 50 Prozent 
der Kosten in Rechnung gestellt 
wurden, obwohl der Hauswart die 
volle Leistung erbracht hat (Urteil 
des AG Köpenick vom 11.12.2008, 
Az.: 12 C 365/08; Grundeigentum 
2009, S. 199 ff.).

Umlage der  
Hauswartkosten  

auch während der  
Freistellungsphase 

BetriebskostenrechtDrittes Mittelstandsentlastungsgesetz

Mit Wirkung vom 25. März 2009 ist die 
Pflicht zur Inseratensammlung für Makler 
und Bauträger gemäß § 13 Makler- und 
Bauträgerverordnung (MaBV) entfallen.

§ 13 MaBV ist durch das Dritte Gesetz zum Ab-
bau bürokratischer Hemmnisse insbesonde-
re in der mittelständischen Wirtschaft (Drittes 
Mittelstandsentlastungsgesetz) aufgehoben 
worden, sodass die Pflicht zur Inseraten-
sammlung nunmehr ersatzlos entfallen ist. 

Der frühere § 13 MaBV sah vor, dass Ge-
werbetreibende, die Tätigkeiten nach 

Wegfall der Pflicht zur Inseratensammlung 
für Makler und Bauträger 

der MaBV ausüben, stets ein Exemplar 
sämtlicher Veröffentlichungen und Wer-
beschriften, insbesondere Inserate und 
Prospekte, in denen die Tätigkeiten ange-
kündigt wurden, in der Reihenfolge des Er-
scheinens verwahren mussten. Sämtliche 
Inserate mussten dabei einen Hinweis auf 
die Bezeichnung der Druckschrift und den 
Tag des Erscheinens enthalten.

Anmerkung

Weitere wohnungswirtschaftlich relevante 
Änderungen enthielt das Gesetz nicht.�
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Beim Neubau unterschrei te t  d ie 
Wohn+Stadtbau in der Regel die Vorga-
ben der Energieeinsparverordnung (En-
EV 2006) um 30 Prozent. Die wirklichen 
Einspareffekte liegen aber im Bestand. 
Bei den Maßnahmen des Klimaschutzes 
im Bestand ist für das Unternehmen die 
Einhaltung der Energieeinsparverordnung 
die Vorgabe.

Beispielhafte Projektmaßnahme

2006 hatte sich die Wohn+Stadtbau das 
ehrgeizige Ziel gesteckt, den vorhandenen 
Energiebedarf für Heizung und Warmwas-
ser des im Jahre 1956 errichteten Wohn-
hauses in der Wörthstr. 4 in Münster-Geist 
um mehr als 75 Prozent zu reduzieren. Des 
Weiteren sollten die gültigen Grenzwerte 
für Neubauten unterschritten werden, um 
gemäß den Vorgaben der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau die Auszeichnung „Niedrig-
energiehaus im Bestand“ zu erreichen.

Nach der Planungs- und Ausschreibungs-
phase im Frühjahr 2006 wurde im Som-

Gasbrennwerttherme wird durch eine so-
larthermische Anlage mit 15 m² Vakuum-
Röhrenkollektoren unterstützt.

Wärmedämmung

Aufgrund eingehenden bauphysikalischer 
Berechungen wurden folgende Dämm-
schichten eingebaut:

mer 2006 mit den umfangreichen Um-
bauarbeiten vor Ort begonnen. Dabei wur-
den folgende Maßnahmen im bewohnten 
Zustand durchgeführt: 

Modernisierung und  
Neugestaltung von Bädern

Mit Hilfe von vorgefertigten Vorwandins-
tallationssystemen wurden nach der Ent-
kernung innerhalb von zehn Arbeitstagen 
elf vollständig neue Bäder aufgebaut – mit 
der Erneuerung der Leitungssysteme sowie 
dem Einbau neuer Wasserspararmaturen.

Ersatz der Gasetagenheizungen  
durch moderne Gasbrennwertanlage

Aufgrund der optimierten Gebäudehülle 
reicht eine einzige Brennwerttherme im 
Dachgeschoss mit einer Leistung von 80 
kW aus, um den gesamten Heizwärme- 
und Warmwasserbedarf für das Haus zu 
erzeugen.

Optimierung der 
Warmwasserbereitung – 
Unterstützung durch Solarenergie

Anstelle der alten, dezentralen Warmwas-
serbereitung mit Elektroboilern wurde ei-
ne zentrale Warmwasserversorgung mit 
bivalentem Solarspeicher eingebaut. Die 

Wohn+Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

Den Klimaschutz hat die Wohn+Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH 

nicht erst entdeckt, nachdem der Ölpreis 140 Dollar je Barrel überschritten hatte. Bereits in 

der Vergangenheit war Energieeinsparung angesagt – wie z. B. in einem Wohnhaus aus dem 

Jahr 1956, das zu einem Niedrigenergiehaus wurde.

Wohnhaus aus den 1950er-Jahren – 
jetzt innovatives  
„Niedrigenergiehaus im Bestand“



Das Wohnhaus in der Wörthstraße 4 in Münster-Geist vor (l.) und nach der energetischen Sanierung

5/09  •  VerbandsMagazin

Projekte 33

Die berechneten Einspa-
rungen bezogen auf den ur-
sprünglichen Endenergiebe-
darf belaufen sich auf mehr 
als 80 Prozent. Nach der er-
sten vollständigen Heizperio-
de konnte die Wohn+Stadtbau 
sogar mitteilen, dass ein Ener-
giebedarf von nur 75,97 kWh/
m²a gemessen wurde. 

Weitere Offensive 
für den Klimaschutz

Die dramatischen Ände-
rungen auf dem Energie-
markt gepaart mit den Be-
schlüssen der Bundesregierung, die sich im 
Eckpunktpapier für ein integriertes Ener-
gie- und Klimaprogramm wiederfinden, 
hatte bei der Wohn+Stadtbau 
dazu geführt, in Sachen Klima-
schutz noch mehr in die 
Offensive gehen zu 
müssen. 

Zurzeit denkt das Un-
ternehmen deshalb nicht 
nur an weitere Verstär-
kungen der Gebäudehül-
len, sondern auch über 
die nächste Generation der 
Gebäudetechnik nach, wie 
z. B. Solarthermie mit Hei-
zungsunterstützung, Wär-

mepumpen auf Geothermie-
basis, Kraft-/Wärmekopplung, 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung, Fenster mit 
dreifach Isolierverglasung.

Im Jahr 2009 setzt die Wohn+
Stadtbau den erfolgreichen 
Weg der energetischen Mo-
dernisierungen im Bestand 
fort. Konkret werden die Häu-
ser Scheibenstr. 47-49 und 
95-97 für rund 750.000 Eu-
ro energetisch modernisiert. 
Auch hier sollen die gültigen 
Grenzwerte für Neubauten 
unterschritten werden, um 

die Auszeichnung „Niedrigenergiehaus 
im Bestand“ zu erreichen. 

Die Wohn+Stadtbau wird 
innovative Pilotprojekte 
nicht nur im Neubau, son-
dern auch verstärkt im Be-
stand umsetzen und rege-
nerative Energien nutzen 
– der Umwelt zuliebe, 
aber auch, um für die Mie-
ter die Nebenkosten zu 
reduzieren, wie Ge-
schäftsführer Klemens 
Nottenkemper sagt. Und: 
Bestandsgebäude mit 

solchen Qualitäten stärken die 
Wohn+Stadtbau am Markt. 

π  Mineralfaserdämmung des Daches mit 
bis zu 220 mm Dämmwolle der Wärme-
leitgruppe 035,

π  Dämmung der Kellergeschossdecke mit 
bis zu 100 mm PS-Platten der Wärme-
leitgruppe 035,

π  Aufbringen eines Wärmedämmver-
bundsystems auf alle Fassadenflächen 
mit einer Gesamtstärke von 140 mm 
sowie

π  Instandsetzung und teilweise Wärme-
dämmung der Laubengänge, Balkone 
und Dachterrassen zur Vermeidung von 
Wärmebrücken.

Hervorragende 
energetische Ergebnisse

Die Fertigstellung des energetisch sa-
nierten Wohngebäudes erfolgte im De-
zember 2006. Die Investition von rund 
400.000 Euro hat zu erfreulichen Ergeb-
nissen geführt:

Der nach den neuesten gesetzlichen Vor-
gaben ausgestellte Energieausweis weist 
nunmehr einen Endenergiebedarf von 88 
kWh/m²a aus. Das entspricht weniger als 
neun Litern Heizöl pro m²-Wohnfläche/
Jahr. Damit wurde der Grenzwert für Neu-
bauten von 100 kWh/m²a deutlich unter-
schritten.

dazu geführt, in Sachen Klima-
schutz noch mehr in die 

Zurzeit denkt das Un-
ternehmen deshalb nicht 
nur an weitere Verstär-
kungen der Gebäudehül-
len, sondern auch über 
die nächste Generation der 
Gebäudetechnik nach, wie 
z. B. Solarthermie mit Hei-
zungsunterstützung, Wär-

gie- und Klimaprogramm wiederfinden, 
Die Wohn+Stadtbau wird 
innovative Pilotprojekte 
nicht nur im Neubau, son-
dern auch verstärkt im Be-
stand umsetzen und rege-

Klemens Nottenkemper, 
Geschäftsführer des 
kommunalen Wohnungs-
unternehmens in Münster
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Entstanden war die Idee zur intensiveren 
Nutzung der Sonnenenergie bereits vor 
zwei Jahren, so der Vorstandsvorsitzende 

der bauverein AG, Dr. Hans-Jürgen Braun. 
Damals hatte ein Forscherteam der inter-
nationalen Studentenorganisation AIESEC 
die größten Dachflächen Darmstadts von 
Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten vor 
Ort auf ihre technische und wirtschaftliche 
Eignung für Solaranlagen untersucht.

Wirtschaftlichkeit als Voraussetzung

Als geeignet erschien den Studenten ein 
großer Gebäudekomplex der bauverein 
AG am Max-Ratschow-Weg. Braun sagte 
zu, bei vorhandener Wirtschaftlichkeit dort 
sofort Photovoltaikanlagen installieren zu 
lassen.

Gesagt, getan. Die bauverein AG und die 
NATURpur Energie AG kooperieren seit-
dem erfolgreich beim Ausbau der Solar-
energie in Darmstadt. Hierzu haben die 

Von der Theorie  
in die Praxis

„Für uns ist es eine äußerst erfreuliche 
Entwicklung, dass unsere theoretische Ar-
beit nun Früchte trägt“, so Achim Schrei-
der, Projektleiter der DASOL21-Studie.

Die Abkürzung DASOL21 steht für DArm-
stadts SOLarenergie im 21. Jahrhundert. 
DASOL21 ist eine Marktstudie, welche das 
technische und ökonomische Potenzial 
von Photovoltaikanlagen in Darmstadt 
untersucht. 

beiden Unternehmen zwei Photovoltaik-
anlagen auf dem Dach eines Wohnblocks 
der bauverein AG errichtet. 

29 Tonnen CO2-Einsparung 

Die beiden Anlagen weisen eine Gesamt-
modulfläche von 515 m2 auf. Pro Jahr kön-
nen damit etwa 58.000 Kilowattstunden 
Strom aus Sonnenlicht erzeugt werden.

Gegenüber herkömmlicher Stromerzeu-
gung werden dadurch etwa 29 Tonnen 
CO2 vermieden. Rund 333.000 Euro hat 
die NATURpur Energie AG dafür inves-
tiert.

Auf den Gebäuden 
der Darmstädter 
bauverein AG gibt 
es neben den bei-
den neuen Anla-
gen drei weitere 
Solaranlagen: beim 
Firmensitz  der 
bauverein AG in 
der Siemensstraße 
20, an den Studen-
tenwohnungen im 
Akaziengarten und 
auf dem Dach der 
Kindertagesstätte 
„Schatzkiste“ im 
Rubinweg.

bauverein AG, Darmstadt

Mit der Kraft der Sonne  
Klimaschutz betreiben 

Auf Grundlage von studentischen Forschungen hat die bauverein AG, Darmstadt, 

zwei neue Photovoltaikanlagen auf dem Dach eines Wohnblocks installieren lassen. 

Damit fördert das kommunale Wohnungsunternehmen den Klimaschutz und unter-

stützt die Wissenschaftsstadt Darmstadt dabei, eine „grüne“ Stadt zu werden.

Der Erfolg ist ablesbar: Kontrolltafel am Gebäude.



35_

5/09  •  VerbandsMagazin
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Die NATURpur Energie AG, 
eine Tochtergesellschaft der 
HEAG Südhessischen Energie AG, gehört 
mit 116 Photovoltaikanlagen zu den größ-

ten Anlagenbetrei-
bern in Südhessen. 
Alleine in Darmstadt 
hat das Unternehmen 
bereits 27 Photovol-
taikanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 
rund 370 Kilowatt-
Peak (kWp) errichtet.

Die Gesamtleistung aller 116 Anlagen 
der NATURpur beträgt über 900 kWp. 
Pro Jahr werden dort knapp 800.000 
kWh Strom aus Sonnenlicht erzeugt und  
damit rund 400 Tonnen CO2 gegenüber 
herkömmlicher Stromerzeugung ver-
mieden.

Mit einem Investitionsprogramm von über 
400 Millionen Euro hat der HEAG-Kon-
zern das größte Investitionsprogramm der 
Firmengeschichte für 
regenerative Energien 
aufgelegt. Die Investi-
tionen fließen sowohl 
in regionale Projekte 
als auch in überregio-
nale Anlagen.

Studenten mit 
Verantwortung

Mit weit über 600 Lokalkomitees in 100 
Ländern ist AIESEC die größte internati-
onale Studentenorganisation. In Deutsch-
land ist AIESEC an fast 60 Universitäten 
und Fachhochschulen vertreten.

Seit ihrer Gründung 1948 verfolgt AIE-
SEC ein klares Ziel: Die Ausbildung von 
verantwortungsbewussten jungen Men-
schen, die heute und in ihren zukünf-
tigen Führungspositionen einen Beitrag 
zur positiven Gestaltung der Gesellschaft 
leisten.

AIESEC verfolgt dabei mit der Kombinati-
on der drei Elemente 
„leadership develop-
ment“, „internatio-
nale Praktika“ und 
„Lernen in einem 
globalen Umfeld“  
einen einmaligen 
und ganzheitlichen 
Ansatz. Die drei Ele-
mente sind inte-
graler Bestandteil 

der Gesamterfahrung, die Studierende bei 
AIESEC durchlaufen. So bietet die Organi-
sation Studierenden eine soziale und pra-
xisbezogene Zusatzausbildung neben dem 
Studium.�

Internationales Studententeam

Die Marktstudie wurde von einem inter-
nationalen Team von Studenten aus den 
Ländern Brasilien, Costa Rica, Deutsch-
land und Kolumbien von Januar bis März 
2007 durchgeführt. 
Das DASOL21-For-
scherteam der in-
ternationalen Stu-
dentenorganisation 
AIESEC hat dabei 
die größten Dach-
flächen Darmstadts 
von Industrie-, Ge-
werbe- und Wohn-
bauten vor Ort auf ihre technische und 
wirtschaftliche Eignung für Solaranlagen 
untersucht.

Die Teilnehmer dieser Marktstudie kamen 
über das AIESEC-Netzwerk nach Darm-
stadt. Die bauverein AG, die AIESEC 
kontinuierlich unterstützt, stellte für die 
Studenten während der Zeit ihrer Studien 
Wohnungen sowie Know-how zur Realisie-
rung der Studie zur Verfügung.

Ökonomie und Ökologie verbinden

Durch die Mischung der Studentengruppe 
aus Elektronikstudenten und Studenten 
der Wirtschaftswissenschaften war die nö-
tige fachliche Breite, die zur Bearbeitung 
der Aufgabenstellung benötigt wurde, ge-
geben.

Die Internationalität und auch die In-
terdisziplinarität haben zum Erfolg der 
Studie beigetragen. Ziel der Studie war 
eine unabhängige Erhebung – frei von 
marktwirtschaftlichem Kalkül sollte das 
Potenzial evaluiert werden.

Wertvolle Südlage: Photovoltaikanlage auf einem Wohnblock der bauverein AG, Darmstadt Dr. Hans-Jürgen Braun, Vorstands- 
vorsitzender der Darmstädter bauverein AG

Freunde der Sonne: das internationale 
AIESEC-Studententeam

„Die Ergebnisse der DASOL21-

Studie passen genau zu unserem 

Unternehmensziel der Nachhaltigkeit.“

Dr. Hans-Jürgen Braun, Vorstandsvorsitzender 

der bauverein AG, Darmstadt

„Wir sehen die Bewältigung des 

Klimawandels nicht nur als politische, 

sondern auch als unternehmerische 

Aufgabe.“

Prof. Dr. Jens Hesselbach, Vorstand der  

NATURpur Energie AG
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Grunderwerbsteuer

Heizungsanlagen sind regelmäßig Gebäu-
debestandteile. Der auf eine thermische So-
laranlage entfallende Teil des Kaufpreises ist 
in die Gegenleistung einzubeziehen und un-
terliegt damit der Grunderwerbsteuer. Pho-
tovoltaikanlagen, die nur der Energieversor-
gung des betroffenen Grundstücks dienen 
(Eigenbedarf ), gehören als Bestandteile oder 
Zubehör zum Grundvermögen (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GrEStG) und sind damit mit dem 
für das Grundstück festzustellenden Wert zu 
erfassen. Das hierfür gezahlte Entgelt gehört 
zur steuerpflichtigen Gegenleistung.

Dienen Photovoltaikanlagen ausschließ-
lich der Energieerzeugung und Einspei-
sung in öffentliche Energienetze, unter-
hält der Grundstückseigentümer damit 
einen Gewerbebetrieb. Die Photovoltaik-

Grundstücksveräußerungen  
mit Solaranlagen

anlagen sind als Betriebsvorrichtungen 
nicht in das Grundvermögen einzube-
ziehen. Das auf die Photovoltaikanlage 
entfallende Entgelt unterliegt nicht der 
Grunderwerbsteuer. 

Photovoltaikanlagen, die als Ersatz für eine 
ansonsten erforderliche Dacheindeckung 
oder als Fassadenteil anstelle von Fassaden-
elementen oder Glasscheiben eingebaut 
bzw. befestigt werden, sind zwar Betriebs-
vorrichtungen. Sie sind jedoch in entspre-
chender Auslegung des § 68 BewG bzw.  
§ 50 BewG-DDR als Gebäudebestandteil in 
das Grundvermögen einzubeziehen. Das 
Entgelt hierfür ist damit Bestandteil der 
grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung 
(LFD Erfurt, Verfügung vom 14.04.2008 –  
S 4521 A – 24 – A 3.14).�

Überlassung von Werbemobilen

Umsatzsteuer

Oftmals erfüllen Werbefirmen ihre Auf-
träge gegenüber ihren Kunden durch 
das Anbringen von Werbeflächen auf 
Kraftfahrzeugen, die dann im Stadtbild 
bewegt werden. 

Hierfür wird verschiedenen Institu-
tionen wie sozialen Einrichtungen, 
Vereinen, Verbänden, Kommunen, 
Interessenverbänden, Golfclubs etc. ein 
entsprechend mit Werbeflächen verse-
henes Fahrzeug, ein so genanntes Wer-
bemobil, zur Verfügung gestellt.

Die Werbefirma übergibt das Fahrzeug 
der Institution zur Nutzung, behält 
jedoch den Kfz-Brief bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit, die der betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer entspricht, 
zurück. Die Institution verpflichtet sich 
im Gegenzug, das Kfz bis zum Ver-
tragsende möglichst werbewirksam und 
häufig zu nutzen sowie die Werbung zu 
dulden. Für die Gebrauchsüberlassung 

sind keine Zahlungen an die Werbe-
firma zu leisten. Die Zulassung sowie 
die Versicherung des Fahrzeugs erfolgt 
durch die Institution im eigenen Na-
men. Sie trägt auch die laufenden Kfz-
Kosten.

Nach Vertragsende wird das Eigentum 
an dem Werbemobil ohne Zuzahlung 
– mit Ausnahme der durch die Werbe-
firma zu zahlenden Umsatzsteuer – an 
die Institution übertragen, die dann die 
Werbeflächen zu beseitigen hat. 

Eine Verfügung über die umsatzsteu-
erlichen Regelungen für Werbemobile 
hat die OFD Frankfurt am Main am 
26. August 2008 (S 7119 A – 5 – St 110) 
erlassen, die bei Interesse von  
Jürgen Gnewuch (Tel.: 0211 16998-28,  
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de) oder 
Anke Kirchhof (Tel.: 069 97065-138, 
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.de) 
zur Verfügung gestellt wird.

Einkommensteuer

Viele Unternehmen, insbesondere Flugge-
sellschaften, haben Kundenbindungspro-
gramme eingeführt, bei denen der Kunde 
für die Inanspruchnahme einer Leistung 
Bonuspunkte erhält, die wiederum unter 
bestimmten Voraussetzungen in Sachprä-
mien umgewandelt werden.

Die steuerliche Behandlung dieser Bo-
nusprogramme ist in § 3 Nr. 38 EStG und 
§ 37 a EStG geregelt. In der Vergangenheit 
waren von der OFD Frankfurt Unterneh-
men aufgelistet worden, die am Pauscha-
lierungsverfahren nach § 37 a EStG teil-
nehmen oder selbst Prämien im Rahmen 
von Kundendienstprogrammen anbieten.

Diese Liste soll aktualisiert und weiterge-
führt werden. Hierfür sollen nach der Ver-
fügung der OFD Hannover vom 9. Januar 
2009 Lohnsteuer-Außenprüfer auf Sach-
verhalte achten, die im Zusammenhang 
mit Bonusprogrammen stehen.�

Behandlung von 
Kundenbindungs-
programmen 

Ab 2009 haben sich Änderungen 
bei den Wertgrenzen bezüglich der 
Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen ergeben.

Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
erfolgte durch das Jahressteuergesetz 
2009 eine Anhebung der Bemes-
sungsgrundlage zur monatlichen 
Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung von 6.136 auf 7.500 Euro. Die 
Grenze für eine Befreiung von der 
Voranmeldungsverpflichtung wurde 
von 512 auf 1.000 Euro (jährliche 
Umsatzsteuerzahllast) angehoben.

Neue  
Wertgrenzen für 
Voranmeldungen 

Umsatzsteuer
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Einkommensteuer

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für 
die beruflichen Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen für Arbeitnehmer, ist dies für 
den betreffenden Mitarbeiter dann kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn das 
betriebliche Interesse des Arbeitgebers 
ganz überwiegt (Lohnsteuerrichtlinie R 19.7  
Abs. 2 S. 1).

Davon wird ausgegangen, wenn die Ein-
satzfähigkeit des Arbeitnehmers im Un-
ternehmen durch die Maßnahme erhöht 
wird. Es ist unerheblich, wo die Fortbil-
dungsmaßnahme stattfindet und wer diese 
durchführt. Nach der Lohnsteuerrichtlinie 
ist es für die Annahme eines ganz über-
wiegenden betrieblichen Interesses des 
Arbeitgebers nicht Voraussetzung, dass 
der Arbeitgeber die Teilnahme an der Bil-
dungsmaßnahme zumindest teilweise auf 
die Arbeitszeit anrechnet. Auch wenn die 
Maßnahme in der Freizeit des Arbeitneh-
mers stattfindet, kann von einem ganz 
überwiegenden betrieblichen Interesse 

Fort- und Weiterbildung 
des Arbeitgebers ausgegangen werden, 
sodass kein steuerpflichtiger Arbeitslohn 
vorliegt.

Die Steuer- und Abgabenfreiheit für den 
Arbeitnehmer wird jedoch seit dem 1. Ja-
nuar 2008 nur dann erreicht, wenn die 
Rechnung eines Fortbildungsunterneh-
mens auf den Namen des Arbeitgebers 
ausgestellt ist. Wird die Rechnung auf den 
Arbeitnehmer ausgestellt und von diesem 
ganz oder teilweise beglichen bzw. dem 
Arbeitnehmer später ersetzt, liegt seit dem 
1. Januar 2008 steuerpflichtiger Arbeits-
lohn vor (Erlass Finanzministerium Nord-
rhein-Westfalen vom 31.10.2007, S. 2332-
72-VB3). Zwar kann der Arbeitnehmer den 
als Arbeitslohn versteuerten Betrag als 
Werbungskosten geltend machen, aber 
sowohl für den Arbeitgeber als auch für 
den Arbeitnehmer fallen für die nicht als 
betrieblich angenommenen Veranstal-
tungskosten Sozialversicherungsbeiträge 
darauf an. �

Das Dr i t te  Mit te ls tandsent la -
stungsgesetz (Bundesgesetzblatt I,  
Nr. 15 vom 24.03.2009) hebt den ge-
werbesteuerlichen Freibetrag für Ver-
mietungsgenossenschaften gemäß  
§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GewStG ab 2009 
von 3.900 auf 5.000 Euro an.

Auch der Freibetrag gemäß § 24  
Satz 1 KStG wurde ab 2009 auf 
5.000 Euro erhöht. Er ist z. B. an-
wendbar für Vereine, nicht jedoch 
für Vermietungsgenossenschaften.

Freibeträge erhöht 

Drittes Mittelstands- 
entlastungsgesetz

Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen nutzen verstärkt Fotovoltaik- 
anlagen, installiert auf Hausdächern. 
Aus steuerlicher Sicht ist im VM auf 
die Nachteile im Zusammenhang mit 
der erweiterten Gewerbesteuerkür-
zung und bei Vermietungsgenossen-
schaften bereits hingewiesen worden. 

Einen allgemeinen Überblick über die 
steuerlichen Aspekte bei der Installie-
rung und den Betrieb von Fotovoltaik- 
anlagen gibt Jürgen Wittlinger in der 
Zeitschrift „SteuerConsultant“ 3/09: 
„Beratungsanlass Fotovoltaikanlagen“.

Bei Interesse übersenden  
Jürgen Gnewuch (Tel.: 0211 16998-28, 
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de) oder 
Anke Kirchhof (Tel.: 069 97065-138, 
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.
de) den Aufsatz.

Steuerliche 
Aspekte bei  

Fotovoltaikanlagen 

Selbstgetragene Aufwendungen 
für Dienstwagen 

Lohnsteuer

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 18. Oktober 2007 (Az.: VI R 
59/06) kann eine durch den Arbeitnehmer 
selbst getragene Zuzahlung zu den An-
schaffungskosten eines vom Arbeitgeber 
überlassenen Dienstwagens Werbungs-
kosten darstellen. Zur Begründung führte 
der BFH aus, dass die Aufwendungen 
Anschaffungskosten auf das Nutzungs-
recht des Fahrzeugs darstellen, die zur 
Sicherung der Einnahmen aus nicht selb-
ständiger Tätigkeit getätigt wurden.

Mit Schreiben vom 6. Februar 2009 
hat das Bundesfinanzministerium 
(BMF) dazu einen Nichtanwendungser-
lass veröffentlicht. Die vom Arbeitneh-
mer geleisteten Zuzahlungen zu den 
Anschaffungskosten sind danach im 
Entstehungsjahr und in den Folgejah-
ren vom geldwerten Vorteil abzuziehen. 

In einem weiteren Urteil (Az.:  
VI 57/06) hatte der BFH ebenfalls am 
18. Oktober 2007 entschieden, dass 
vom Arbeitnehmer getragene laufen-
de Kosten zu dem vom Arbeitgeber 
überlassenen Dienstwagen  
(z. B. Benzin, Autowäsche) dem 
Grunde nach als Werbungskosten ab-
ziehbar seien. Dies gilt aber nur bei 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
(§ 8 Abs. 2 Satz 4 EStG). Dabei sind 
bei der Ermittlung der Gesamtkosten 
des PKW auch die Aufwendungen des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen.

Auch dieses Urteil umfasst der  
Nichtanwendungserlass des BMF 
vom 6. Februar 2009. Eine Berück-
sichtigung dieser Kosten scheidet 
aus.
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§ 3 Nr. 26 a EStG sieht keine Begrenzung auf 
bestimmte Tätigkeiten im gemeinnützigen 
Bereich vor. Begünstigt sind z. B. auch die 
Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds.

Zur Anwendung des § 3 Nr. 26 a EStG in 
der Fassung des Gesetzes zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements 
vom 10. Oktober 2007 hat sich das Bundes-
ministerium der Finanzen mit Schreiben 
vom 25. November 2008 geäußert.

Der Freibetrag wird nur gewährt, wenn die 
Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag einer der 
in § 3 Nr. 26 a EStG genannten Personen 
erfolgt. Als juristische Person des öffent-
lichen Rechts kommen z. B. Bund, Länder, 
Gemeinden, Handwerkskammern und die 
Träger der Sozialversicherung in Betracht. 
Zu den Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 
1 Nr. 9 KStG gehören Körperschaften und 
Stiftungen, die nach der Satzung oder dem 
Stiftungsgeschäft und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verfolgen. Nicht zu den 
begünstigten Einrichtungen gehören bei-
spielsweise Berufsverbände. �

Ehrenamtliche  
Tätigkeiten

Elektronische Betriebsprüfung

Seit dem 1. Januar 2002 gibt es die digitale 
Betriebsprüfung. Dabei hat der Betriebsprü-
fer drei Möglichkeiten des Datenzugriffs:

π � Direkter Zugriff auf das EDV-System 
und den PC des Unternehmens

π � Erstellung von Auswertungen durch 
das Unternehmen nach Vorgaben der 
Betriebsprüfung

π � Zurverfügungstellung der Daten auf 
einem Datenträger.

Der Betriebsprüfer hat Zugriff auf alle steuer-
lich relevanten Daten der zu prüfenden Jahre. 
Eine gesetzliche Definition „steuerrelevant“ 
besteht nicht. Beispielsweise können auch 
Mails des Unternehmens dazugehören. Wer-

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest  
führen GDPdU-Checks durch 

den dem Betriebsprüfer versehentlich wei-
tergehende Daten überlassen, besteht für die 
Finanzverwaltung kein Verwertungsverbot.

Den Datenbestand kann der Betriebsprüfer 
mit Hilfe der Software „Idea“ umfassend, 
schnell und systematisch auswerten.

Wie bereits verschiedentlich darauf hinge-
wiesen, sollten die Unternehmen frühzeitig 
Vorkehrungen bei der EDV treffen, damit die 
Finanzverwaltung bei der Außenprüfung auf 
die Daten zugreifen kann. Dabei sollte auch 
eine Abgrenzung der prüfungsrelevanten 
Daten erfolgen. Die steuerlich relevanten 
Daten sollten für die Dauer der Aufbewah-
rungsfristen in maschinell auswertbarer 

Form archiviert sein. Dies gilt auch bei einem 
Wechsel der Hard- oder Software. 

Der VdW Rheinland Westfalen und der VdW 
südwest führen für ihre Mitgliedsunterneh-
men einen so genannten GDPdU-Check 
(Grundsätze zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) durch. 

Mietvertragsklausel „zuzüglich 
Umsatzsteuer“ ist auszulegen 

Umsatzsteuer

Die Vereinbarung einer Grundmie-
te zuzüglich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer ist anhand der Vor-
stellungen der Vertragsparteien bei 
Vertragsschluss auszulegen. Kann der 
Vermieter nicht wirksam zur Steuer-
pflicht optieren, geht die gleichwohl 
so getroffene Vereinbarung ihrem 
Wortlaut nach ins Leere, da es keine 
„gültige Mehrwertsteuer“ für nicht 
steuerpflichtige Vermietungsumsätze 
gibt. Es steht auch nicht zur Dispo-
sition der Parteien, nach dem Gesetz 
steuerfreie Umsätze durch Verein- 
barung steuerpflichtig zu machen 
(BGH, Urteil vom 21.01.2009, Az.:  
XII ZR 79/07).

Im Zweifel ist diese Absprache dahin 
auszulegen, dass eine in Wirklichkeit 
nicht anfallende Mehrwertsteuer 
vom Schuldner auch nicht zu zahlen 
ist.

Zumindest denkbar ist aber auch die 
Auslegung, dass die Parteien den zu 
zahlenden Mietzins unabhängig von 
den steuerrechtlichen Gegebenheiten 
auf den Betrag festlegen wollten, der 
in der Vertragsklausel als Endpreis 
ausgewiesen und durch Fettdruck 
hervorgehoben ist. Die Angabe eines 
„Netto“-Betrags sollte lediglich erläu-
ternden Charakter in dem Sinne ha-
ben, dass die Höhe des Mietzinses bei 
einer Veränderung des allgemeinen 
Mehrwertsteuersatzes entsprechend 
steigen oder fallen soll.

Diese Auslegung liegt nach Ansicht 
des BGH zumindest dann nicht fern, 
wenn der Mieter sich bei Abschluss 
des Vertrags bereit erklärt hat, den 
Gesamtpreis zu zahlen und diesen 
Preis auch über einen längeren Zeit-
raum vorbehaltlos (im Urteilsfall über 
vier Jahre) zahlt.

Interessenten wenden sich an  
Jürgen Gnewuch  
Tel.: 0211 16998-28,  
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de  
oder Anke Kirchhof  
Tel.: 069 97065-138,  
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.de
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40 Bildung und Beruf

Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Juni 2009

03.06.2009 Bochum Training für Auszubildende im EBZ – Präsentation und  
Moderation

Robert Montau

03.06.2009 Bochum Aktuelle Rechtsprechung zum neuen WEG Detlef Wendt
04.06.2009 Hannover Bilanzen lesen und verstehen – Grundlagen der Bilanzanalyse 

für Aufsichtsräte und Quereinsteiger
Ines Menzel

04.06.2009 Wiesbaden Aktuelles Mietrecht Prof. Dr. Friedemann Sternel
09.06.2009 
16.06.2009

Schwerin 
Bad Bramstadt

Mietrechtsführerschein für Hauswarte Rainer Maaß

09.06.2009 Hannover Einführung in die Begründung und Verwaltung von Eigen-
tumswohnungen – speziell für Auszubildende

Heike David

10.06.2009 Lübeck Neue Entwicklungen und Rechtsprechung zu Hartz IV –  
weiterer Handlungsbedarf für Wohnungsunternehmen

Sabine Petter

10.06.2009 Hannover Aktuelles zur Betriebskostenabrechnung Heinrich Kleine Arndt
11.06.2009 Hamburg Seminare für Hauswarte – Brandschutz Handwerkskammer 

Hamburg
11.06.2009 Hannover Die Grundlagen des Immobilienmarketings Ines Menzel
15.06.2009 Hannover Einführung in das Projektmanagement Andrea Konhardt
16.06.2009 Hannover Energetische Investitionsplanung Dr.-Ing. Norbert Raschper
17.06.2009 Hannover Mängel im Mietverhältnis Beate Heilmann
18.06.2009 Schwerin Den Vermietungsprozess durchleuchten – kundenorientierte 

und effiziente Organisation beim Kerngeschäft
Christian Sterr

18.06.2009 Hannover Kompetente Beratung für Hartz-IV-Empfänger Sabine Petter
22.06.2009 Hannover Das Mietrecht im Spiegel der neuesten BGH-Rechtsprechung Dr. Hans Reinhold Horst
23.06.2009 Hannover Jahresmitarbeitergespräche und Leistungsbewertung Astrid Horváth
23.06.2009 Mainz Aufbau einer Hausverwaltung Hannelore Oberrecht-

Böhnke
24.06.2009 Hamburg Sicheres Auftreten – gut ankommen Marlies Smits
25.06.2009 Mainz Einstieg in das Maklergeschäft Stephan Schlocker
29.06.2009 Schwerin Vom Kollegen zum Vorgesetzen Janis Bailitis
30.06.2009 Hamburg Aktualisierungen in der deutschen Rechtschreibung Mitarbeiter der quarta 

GmbH
30.06.2009 Mainz Aktuelles aus dem Genossenschaftswesen Prof. Dr. Klaus W. Slapnicar

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218
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Bildung und Beruf

Azubi-Kampagne der deutschen Wohnungswirtschaft

Unter dem Slogan „Du bist mehr Immobi-
lienprofi als Du denkst“ startet am 16. Juni 
2009 im Rahmen des vom GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen veranstalteten Perso-
nalentwicklungskongress eine bundesweite 
Imagekampagne für den Ausbildungsberuf 
„Immobilienkaufmann/Immobilienkauf-
frau“.

Wie werden kluge Köpfe 
Immobilienprofis?

Die demographische Entwicklung hat 
auch erhebliche Auswirkungen, wenn es 
um den Nachwuchs in den Unternehmen 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
geht. Nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamts wird sich der Anteil der Bevöl-
kerung zwischen 16 und 25 Jahren von 4,8 
Millionen im Jahr 2006 auf 3,0 Millionen im 
Jahr 2050 verringern.

Bereits heute gehen die Schülerzahlen zu-
rück. Im Jahr 2008/2009 besuchten rund 
neun Millionen Schülerinnen und Schüler 
allgemeinbildende Schulen – ein Rückgang 
zum Vorjahr um 1,7 Prozent. Entsprechend 
wird die Zahl der potenziellen Bewerber für 
eine Berufsausbildung abnehmen. 

Die Unternehmen müssen ihre Anstren-
gungen um kluge Köpfe erheblich inten-

„Du bist mehr Immobilienprofi als Du denkst“ 

sivieren, denn das Berufsbild „Immobi-
lienkaufmann/Immobilienkauffrau“ tritt 
immer mehr in Konkurrenz mit anderen 
kaufmännischen Ausbildungsberufen. 

Die Imagekampagne

Die Imagekampagne soll nicht nur Inte-
resse für den Ausbildungsberuf wecken, 
sie soll auch die Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft als einen attraktiven 
Ausbildungs- und Beschäftigungssektor 
präsentieren. Damit ist auch ein positiver 
Imagetransfer für die gesamte Branche 
beabsichtigt.

Die Kampagne stellt auf den bereits be-
stehenden und in Überarbeitung befind-
lichen Internetauftritt www.immokauf-
leute.de ab.

Kernzielgruppe sind Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 12, Abiturientinnen und 
Abiturienten sowie Fachoberschülerinnen 
und Fachoberschüler. Zur erweiterten Ziel-
gruppe gehören auch die Eltern, die, so 
zeigt eine Untersuchung, maßgeblichen 
Einfluss auf die Berufswahl haben. 

Daneben werden den Unternehmen für 
Ausbildungsmessen, Informationsveran-
staltungen in Schulen, Auslage in der Ge-
schäftsstelle usw. Informationsmaterialen 
zur Verfügung gestellt. Alle Unternehmen 
erhalten am 16. Juni 2009 in Berlin eine 
CD-ROM mit allen wichtigen Informa-
tionen rund um die Ausbildung. Ferner 
werden Anzeigen in der bundesweit er-
scheinenden Schülerzeitung UNICUM 
ABI geschaltet.

Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, 
ist die Imagekampagne auf einen Zeit-
raum von vier Jahren angelegt.

Weiteren Informationen im Internet 
unter der www.azubi-kampagne.de 
oder bei Dr. Gerhard Jeschke 
Tel.: 0211 16998-25
Fax: 0211 16998-50
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de

Wohnungseigentumsverwalter/in 

Kompakter IHK-Zertifikatslehrgang

Die Südwestdeutsche Fachakademie der 
Immobilienwirtschaft e. V. bietet vom 
11. bis zum 15. Mai 
2009 interessierten 
Nachwuchskräften 
in Wiesbaden einen 
kompakten Wochen-
lehrgang zum Woh-
nungseigentumsver-
walter/in (IHK) an.

Die Wohnungseigentumsverwaltung 
entwickelt sich zunehmend zu einem 
komplexen Aufgabenbereich innerhalb 

der Wohnungswirtschaft. Nur mit 
qualifizierten rechtlichen, betriebs-

wirtschaftlichen und 
technischen Grund-
lagenkenntnissen ist 
eine professionelle 
Wohnungseigentums-
verwaltung heute am 
Markt möglich.

Die Teilnehmer haben 
die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit einen 
umfassenden Überblick über das Woh-
nungseigentumsrecht und den damit  

im Zusammenhang stehenden spezifi-
schen Fragen und Ansätzen der Verwal-
tung von Wohneigentum anzueignen.

Abgeschlossen wird der Lehrgang 
durch eine akademieinterne Prüfung 
und ein Zertifikat der IHK Wiesbaden. 

Nähere Informationen bei der  
Südwestdeutschen Fachakademie
Tel.: 0611 379756
E-Mail: info@sfa-immo.de oder 
www.sfa-immo.de
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Technik im Bereich der erneuerbaren Energien

Die Bioenergie ist eine äußerst vielseitige 
Form der Bereitstellung von erneuerbaren 
Energien. So können mit einer großen 
Bandbreite unterschiedlicher Technolo-
gien aus einer Fülle unterschiedlichster 
Rohstoffe sowohl Wärme als auch Strom 
erzeugt werden.

Die Nutzung biogener Energieträger ist da-
bei in kleinen Anlagen wie Primärluftöfen 
oder Holzzentralheizungen ebenso mög-
lich wie die Nutzung von Biogasanlagen, 
Biomasseheizwerken, Biokraftstoffraffine-
rien oder Biomassekraftwerken.

Bioenergie – Teil 1 

Bei der Bioenergie handelt es sich im Ge-
gensatz zu anderen erneuerbaren Ener-
gien genau genommen um eine Vielzahl 
unterschiedlicher Märkte mit unterschied-
lichen Akteuren, Technologien und An-
forderungen. Eine erste grobe Gliederung 
unterteilt die Bioenergie in den Strom-, 
Wärme- und Kraftstoffmarkt. Aber auch 
innerhalb der Marktsektoren gilt es zu 
differenzieren, z. B. zwischen den Bio-
massekraftwerken und Biogasanlagen im 
Strom- und Wärmemarkt.

Nachhaltige Nutzung von Bioenergie

Der Begriff  „Bio-
masse“ leitet sich 
aus der griechischen 
Bezeichnung „bios“ 
(Leben) ab und be-
schreibt die Gesamt-
masse der in einem 
Lebensraum vor-
kommenden leben-
den oder rezent ab-
gestorbenen pflanz-
l ichen, t ierischen 
oder menschlichen 
Stoffe, die noch nicht 
fossil sind. Im Ener-
giesektor bedeutet er 

organische, nicht-fossile Materie, die als 
Brennstoff im Strom- und Wärmesektor 
eingesetzt werden kann.

Nachhaltige Bioenergienutzung bedeutet 
ganz allgemein, dass nur soviel Biomasse 
der Natur entnommen werden darf, wie 
zeitgleich nachwächst. Der Anbau oder 
die Entnahme der Biomasse darf dabei die 
Umwelt nicht beeinträchtigen, d. h. dass 
weder sensible Ökosysteme belastet oder 
zerstört, noch dass Sozialstandards beim 
Anbau oder der Verwertung der Biomasse 
umgangen werden.

Der Anbau von Biomasse und deren ener-
getische Nutzung ist in Europa und in 
Deutschland bereits durch eine strenge 
und detaillierte Umweltgesetzgebung ge-
regelt, die die Nachhaltigkeit von in Euro-
pa angebauter Biomasse garantiert.

Eigenschaften der Bioenergie

Die Bioenergie weist signifikante Eigen-
schaften auf. 

So ist Bioenergie brennstoffbasiert. Das 
bedeutet, dass das regional verfügbare Bio-
massepotenzial und die Transportkosten 
maßgeblich über Größe, Technologie und 
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Wirtschaftlichkeit von Bioenergieprojekten 
entscheiden.

Und Bioenergie ist speicherbar. Als Biogas 
oder z. B. Holzpellet kann mit Biomasse 
wetterunabhängig Energie bedarfsgerecht 
bereitgestellt werden. Bioenergie ist somit 
grund- und spitzenlastfähig und fügt sich 
in die bestehende Energieinfrastruktur 
ein.

Der Brennstoff nimmt bei Bioenergiepro-
jekten eine zentrale Rolle ein. Dabei steht 
eine Fülle biogener Rohstoffe als Brenn-
stoff zur Verfügung. 

So fällt Biomasse z. B. als organischer Ab-
fall im Siedlungsmüll oder im nahrungs-
mittelverarbeitenden Gewerbe an. In der 
Land- und Forstwirtschaft oder auch der 
holzverarbeitenden Industrie entstehen  
biogene Reststoffe und Nebenprodukte,  
die sinnvoll einer energetischen Verwer-
tung zugeführt werden können. Zudem 
besteht die Möglichkeit, auf landwirt-
schaftlichen Flächen oder degradierten 
Böden eigens Energiepflanzen für den 
Bioenergiemarkt anzubauen.

Jeder biogene Rohstoff hat charakteris-
tische Eigenschaften und bedingt ange-
passte Technologien: Heizwert, Feuchte, 
Aschegehalt und -schmelzpunkt, Schwefel- 
und Chlorgehalt sind wichtige Parameter 
bei Verbrennungsprozessen. Der Aschege-
halt beeinflusst zum Beispiel bei der Ver-
brennung die Luftzufuhr im Brennkessel 
und damit die Leistung einer Anlage. Ein 
niedriger Ascheschmelzpunkt führt zu 
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Verschlackung, Chlor- und Schwefel zu 
Korrosionen. 

Die Wahl der geeigneten Technologie eines 
Vorhabens richtet sich demnach maß-
geblich nach der verfügbaren Biomasse 
und ihren Eigenschaften. In Deutschland 
stehen für alle Konversionsrouten und 
Anlagengrößen ausgereifte und erprobte 
Technologien zur Verfügung. Das regional 
verfügbare Biomasseaufkommen und die 
mit seiner Mobilisierung verbundenen 
Transportkosten bestimmen die realisier-
bare Anlagengröße und somit die Wirt-
schaftlichkeit des Vorhabens.

Bioenergie ist damit kein Begriff für ein-
zelne Technologielösungen, sondern für 
ausgereifte, ganzheitliche Konzepte zur 
energetischen Nutzung regionaler Bio-
massepotenziale.

Technologien

Zur Energiebereitstellung aus Biomasse 
steht eine Vielzahl unterschiedlicher Tech-
nologien zur Verfügung, die aus festen, 
flüssigen oder gasförmigen Bioenergieträ-
gern Strom und Wärme erzeugen. Je nach 
Verfahren werden verschiedene Umwand-
lungsprozesse unterschieden. 

In dieser und in der nächsten Ausgabe des 
VM werden die unterschiedlichen Techno-
logien und Potenziale vorgestellt:

Direkte Verbrennung

Die direkte Verbrennung ist in allen Leis-
tungsgrößen Stand der Technik. Dabei 
werden überwiegend biogene Festbrenn-
stoffe, meistens Holz, zur Wärmebereit-
stellung in Kleinfeuerungsanlagen oder 
zur gekoppelten Strom- und Wärmepro-
duktion in größeren Anlagen eingesetzt. 
Die kleintechnische Stromerzeugung hat 
sich dagegen noch nicht etablieren kön-
nen.

Kleinfeuerungsanlagen werden überwie-
gend zur Wärmebereitstellung betrieben 
und mit Scheithölzern und Holzpellets in 
hochmodernen, elektronisch geregelten, 
teils vollautomatischen Vergaserkesseln 
oder Holzpellet-Heizungen befeuert. Mit 
Anlagen mittlerer und großer Leistung (ab 
100 kW/h Leistung) werden größere Lie-
genschaften, mehrere Gebäude oder ganze 
Stadtviertel effizient über Nahwärmenetze 
versorgt. Dabei werden überwiegend Holz-
hackschnitzel als Brennstoff eingesetzt 
(vgl. VM 4/09, S. 44f.).

Die Stromerzeugung in Biomasse(heiz)-
kraftwerken erfolgt meist über Wasser-
dampfprozesse (Turbine bzw. Motor), je-
doch ist mit den Rahmenbedingungen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
zunehmend der Einsatz von neuen Tech-
nologien zu beobachten, die auch bei An-
lagen mit einer installierten elektrischen 
Leistung kleiner 5 Megawatt einen wirt-
schaftlichen Betrieb ermöglichen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des 
VM.�
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Wärmedämmung und Verträglichkeit von Dichtstoffen

Neues aus dem Normenwerk

Die Internationale Norm DIN EN ISO 
12241 Wärmedämmung an haus- und 
betriebstechnischen Anlagen 
– Berechnungsregeln (ISO 
12241:2008); Deutsche Fassung 
EN ISO 12241:2008 enthält 
Regeln zur Berechnung der 
mit dem Wärmetransport im 
Zusammenhang stehenden 
Eigenschaften von haus- und betriebs-
technischen Anlagen, überwiegend unter 
stationären Bedingungen. Die Norm 
liefert auch eine vereinfachte Herange-
hensweise für die Behandlung von Wär-
mebrücken.

Gegenüber der ersetzten DIN EN ISO 
12240:1998-06 wurden Verfahren zur 

Bestimmung der Kor-
rekturausdrücke für den 
Wärmedurchgangskoeffi-
zienten und den längen-
bezogenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten von 
Rohren aufgenommen.

Weiterhin beschreibt die vorliegende 
Prüfmethode „DIN 52452-4 – Prüfung 
von Dichtstoffen für das Bauwesen – 
Verträglichkeit der Dichtstoffe Teil 4: 
Verträglichkeit mit Beschichtungssyste-

men“ ein Verfahren zur Bestimmung 
der Verträglichkeit von Dichtstoffen mit 
anderen Beschichtungen.

Gegenüber der ersetzten DIN 52452-
4:1990-02 wurden in der DIN 52452-4 
Änderungen vorgenommen. Sie wurde 
dem neuesten Stand der Technik ange-
passt und redaktionell überarbeitet und 
der Begriff „Beschichtung“ wurde defi-
niert. Weitere Änderungen gibt es bei 
der Luftfeuchte und den vorzusehenden 
Dehnungen. Außerdem wurden vorzu-
sehende Stauchungen aufgenommen.

Energieeffiziente Prototypen

Dachüberstände, Vordächer oder Balkone 
sorgen architektonisch dafür, dass große 
Fensterflächen im Sommer nicht zu Überhit-
zungsproblemen führen. Andererseits sollen 
sie in der Heizperiode bei tief stehender 
Sonne solare Gewinne erzielen.

In einem Forschungsprojekt am Institut für 
Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) 
werden jetzt Verglasungen entwickelt, bei 
denen der saisonale Sonnenschutz bereits 
integriert ist.

Abhängig vom Sonnenstand sind sie für 
die solare Einstrahlung mehr oder weni-
ger durchlässig. Die Forscher erreichen 
dies durch mikrostrukturierte Folien, de-
ren Transmission stark vom Einstrahlungs-
winkel abhängt. Entsprechende Prototypen 

Verglasung mit  
integriertem saisonalen Sonnenschutz 

sind inzwischen verfügbar und werden auf 
Leistungsfähigkeit und Gebrauchstauglich-
keit im realen Betrieb getestet.

Die mikrostrukturierten Folien werden im 
Scheibenzwischenraum der Verglasungen 
eingespannt. Die Systeme können entwe-
der als transparente Wärmedämmelemente 
vor massiven Wänden oder als transluzente 
Lichtelemente eingesetzt werden. Sie kön-
nen sowohl bei Neubauten als auch für 
energetische Gebäudesanierungen einge-
setzt werden.

Nach der ersten abgeschlossenen Projekt-
phase stehen großformatige Prototypen (ca. 
85 x 70 cm) zur Verfügung, die bis zum 
Sommer 2009 sowohl im Labor als auch in 
realen Gebäuden auf Leistungsfähigkeit 
und Gebrauchstauglichkeit untersucht wer-
den. Die ersten experimentellen Ergebnisse 
bestätigen die viel versprechenden Simula-
tionsrechnungen: Der Wärmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert) entspricht mit 0,6 W/
m²K dem einer Dreifachverglasung. Wäh-
rend der Gesamtenergiedurchlassgrad für 
direkte Strahlung (g-Wert) bei geringem 
Einstrahlwinkel 0,6 beträgt, reduziert er 
sich bei hohen Einstrahlwinkeln (im Som-
mer) auf 0,1.�

Vereinfachung, Kürzung 
und Reduzierung

Der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss 
für Bauleistungen (DVA) hat am 25. November 
2008 die Neufassung der VOB beschlossen, 
die im Mai 2009 in Kraft treten soll.

Die VOB/A wurde überarbeitet mit dem 
Ziel der Vereinfachung, Kürzung und Re-
duzierung bis hin zur Abkehr von Ange-
botsausschlüssen aufgrund formaler Fehler 
oder Unvollständigkeiten.

Die neue VOB/A ist im Abschnitt 1 in den 
Basisparagraphen nicht nur gekürzt und neu 
strukturiert, sondern auch in wesentlichen 
Belangen geändert worden. Dies betrifft 
insbesondere die Prüfung und Bewertung 
der Angebote. Ziel ist, Angebotsausschlüsse 
aus formalen Gründen oder wegen unwe-
sentlicher fehlender Preise zu vermeiden. 
Die strenge Reihenfolge des Prüfungs- und 
Wertungsprozesses wurde aufgegeben.

Die Zahl der Vorschriften wurde im Teil A 
der VOB auf nurmehr 20 anstatt bisher 32 
reduziert. Der Verordnungsgeber hat es in 
Angriff genommen, einige Kernprobleme der 
bisherigen Bauvergabepraxis zu verbessern.

Weitere Änderungen sind die Anpassungen 
an das EU-Recht, an die neuen elektro-
nischen Medien und redaktionelle Anpas-
sungen.�

Neue VOB 2009 
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Verein Wohnen in Genos-
senschaften e. V. (Hrsg.)

Die vorliegende Veröffentlichung des Ver-
eins Wohnen in Genossenschaften e. V., 
Münster, ist der zweite Teil einer insgesamt 
in drei Teilen geplanten Schriftenreihe zum 
Thema „Leben in Nachbarschaften“.

Der im Oktober 2007 erschienene 1. Teil 
von Gregor Halff und Michael Seibt wid-
mete sich den genossenschaftlichen Prin-
zipien und den daraus resultierenden Aus-
wirkungen auf Nachbarschaften. Es wurde 
festgestellt, dass intakte Nachbarschaften 
einen Bei trag 
dazu leisten kön-
nen, die demo-
graphische He-
rausforderung zu  
meistern. 

Die neue Veröf-
fentlichung „Le-
ben in Nachbar-
schaften II“ stellt 
die Ergebnisse 
e i n e r  S t u d i e 
des Instituts für 
Pflegewissenschaften an der Universität 
Bielefeld unter Leitung von Prof. Dr. Klaus 
Hurrelmann (Herausgeber der „Shell-Stu-
die“) vor. Die Studie zeigt differenziert, wie 
verschiedene Altersgruppen über ausge-
wählte Aspekte des Wohnens denken und 
weist Wege auf, wie sich diese Aspekte 
zukunftsweisend verknüpfen lassen.

Damit liefert die Studie fundierte Infor-
mationen über die Ansprüche und Vor-
stellungen zum Wohnen, die wiederum 
die Genossenschaften als Arbeitsgrundla-
ge für Strukturierungen ihrer Unterneh-
menspolitik nutzen können.

Grundlage waren mehr als 2.400 Inter-
views. Sie zeigen die Vorstellungen jun-
ger, älterer und alter Mitglieder an das 
Wohnen in Genossenschaften und ihre 
Erwartungen an die Nachbarschaft.

Leben in  
Nachbarschaften II  

Verein Wohnen in Genossenschaften 
e.V. (Hrsg.), Leben in Nachbar-
schaften II; ISBN-Nr. 978-3-00-
026742-0, 9,50 Euro.

Die globale Finanzmarktkrise

Michaela Hellerforth

Das Buch versucht die Gründe der 
Finanzmarktkrise aufzuarbeiten. Dazu 
werden nach der Klärung 
wichtiger Grundbegriffe 
– wie Finanzmarktkrise, 
Subprime-Kredite und Immo-
bilienblase – die veränderten 
Rahmenbedingungen dar-
gestellt, denen sich Banken 
in den letzten Jahren stellen 
mussten, und die einer der 
Gründe waren, warum Ver-
briefungen und andere mo-
derne Finanzinstrumente so 
interessant erschienen.

Dargestellt wird auch die Technik der 
Verbriefung sowie die hierzu ange-
wandten Instrumente, wie ABS, Con-
duits, Private-Equity oder Derivate, 

wobei auch immer wieder deren Rolle 
in der Krise beleuchtet wird. Außerdem 

wird ausführlich auf die im 
Zusammenhang mit der Fi-
nanzkrise gestellten Fragen, 
wie z. B. in Bezug auf die Rol-
le der einzelnen Beteiligten, 
wie Hedgefonds, Ratingagen-
turen, Hypothekenbanken 
usw., eingegangen und in 
einen Gesamtkontext gestellt. 
Ein ausführliches Tableau 
zum Verlauf der Finanz-
marktkrise ergänzt das Buch.

David Wilde, Portfolioverkäufe von 
Mietobjekten bei Wohnungsgenos-
senschaften, Hammonia-Verlag, 
Hamburg, 1. Auflage 2009, 148 S., 
ISBN-Nr. 978-3-872923-09-7, 34,80 
Euro

David Wilde

Genossenschaften gehören zu 
den wichtigen Anbietern auf dem 
deutschen Wohnungsmarkt. Das 
Wohnen bei Genossenschaften 
wird oft als „dritter Weg“ zwi-
schen Miete und Eigentum be-
zeichnet, bei dem eine hohe so-
ziale Verantwortung gegenüber 
den Mitgliedern im Mittelpunkt 
steht. Während Wohnungen auf 
dem internationaler werdenden 
Immobilienmarkt häufig eine 
„Assetklasse“ unter anderen darstellen, sind 
sie aus Sicht deutscher Wohnungsgenossen-
schaften noch immer ein besonderes Gut.

Portfolioverkäufe gelten für Wohnungsge-
nossenschaften in Deutschland meist noch 
als absolutes Tabuthema. Aber Genossen-
schaften sind auch Unternehmen, die wirt-
schaftlichen Zwängen unterliegen und die 
eine langfristige Sicherung ihrer Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage gewährlei-
sten müssen. 

Der Autor zeigt, dass verschiedene Einflüsse, 
wie z. B. die demographischen Verschie-

Portfolioverkäufe von Mietobjekten  
bei Wohnungsgenossenschaften 

bungen, ein teilweise immen-
ser Investitionsbedarf sowie die 
veränderten Bedingungen auf 
den Kapitalmärkten, dazu füh-
ren, dass mittlerweile auch viele 
Wohnungsgenossenschaften 
den Verkauf von Wohnungen 
intensiv in Betracht ziehen 
müssen. Er stellt anschaulich 
dar, welche rechtlichen, wirt-
schaftlichen und strategischen 
Besonderheiten dabei zu berück-

sichtigen sind. Dabei zeigt er vielfältige, in 
der Praxis bewährte Lösungen auf, wie der 
genossenschaftliche Förderauftrag und die 
soziale Verantwortung bei diesem sensiblen 
Thema angemessen berücksichtigt werden 
können. 

Michaela Hellerforth, Die globale 
Finanzmarktkrise, 1. Auflage 2009, 
Hammonia-Verlag, ISBN-Nr. 978-3-
87292-312-7, 34,80 Euro
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Paul Gans/Hans Heinrich Nachtkamp (Hrsg.)

Die im Rahmen der Mannheimer Schriften 
erschienene Publikation „Änderungen am 
Wohnungsmarkt und Stadtentwicklung“ 
enthält  interessante 
Vorträge des wohnungs- 
und immobil ienwirt -
schaftlichen Seminars 
des Lehrstuhls für Wirt-
schaftsgeographie an der 
Universität Mannheim. 

Städte und Wohnquar-
tiere erreichen ihre 
Attraktivität durch ein 
ausreichendes, bedarfs-
gerechtes und finanzier-
bares Wohnangebot für 
alle Bevölkerungsgrup-
pen. Wohnungen und 
Wohnumgebungen sind 
der alltägliche Aufent-
haltsort der Menschen, die die städtische 
Lebensqualität prägen. Um das Ziel einer 
ausgewogenen Bevölkerungsstruktur er-
reichen zu können, sind Stadtentwick-

Änderungen am Wohnungsmarkt und Stadtentwicklung
lungsplanung und Quartiersmanagement 
unabdingbar. 

In der Publikation wer-
den von Dipl.-Math. 
Irene Iwanow, Dipl.-
Ing. Daniel Eichhorn 
und Prof. Dr. Dr. h. c. 
Bernhard Müller die 
Methodik und die Er-
gebnisse der Studie zur 
Entwicklung des Nach-
fragepotenzials nach 
neuen Wohnungen bis 
zum Jahr 2015 in Ba-
den-Württemberg vor-
gestellt. Im Anschluss 
diskutiert Prof. Dr. 
Annette Spellerberg die 
Verbreitungschancen 
und -hemmnisse neuer 

Wohnformen. Der Dipl.-Pädagoge Martin 
Link ermöglicht einen Einblick in das gene-
rationsübergreifende und gemeinschafts-
orientierte Wohnprojekt der Genossen-

schaftsneugründung „pro … gemeinsam 
bauen und leben“.

Zum Schluss wird die Schnittstelle zwi-
schen Wohnungsmarkt und Stadtentwick-
lung am Beispiel des Vauban-Viertels in 
Freiburg/Breisgau von Dipl.-Ing. Thomas 
Fabian dargestellt. Ferner stellt der Dipl.-
Sozialarbeiter Stefan Möhrke die Hand-
lungsansätze und Methoden des sozialen 
Managements als Bestandteil der Dienst-
leistungsangebote der GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH vor. 

Paul Gans/Hans Heinrich Nacht-
kamp (Hrsg.), Änderungen am Woh-
nungsmarkt und Stadtentwicklung, 
in: Mannheimer Schriften zu Woh-
nungswesen, Kreditwirtschaft und 
Raumplanung Band 6, Selbstverlag 
des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeo-
graphie der Universität Mannheim, 
Mannheim 2008, 10 Euro. 

Älter werden im Wohnquartier

Forum Seniorenarbeit NRW (Hrsg.)

Nachbarschaftliches Miteinander ist ein 
Gewinn für alle. Jedoch entstehen gute 
Nachbarschaften nicht 
einfach von alleine. In 
der Broschüre „Älter 
werden im Wohn-
quartier. Lebendige 
Nachbarschaft – wie 
gelingt das?“ des 
Forums Seniorenar-
beit NRW werden die 
notwendigen Rah-
menbedingungen für 
die Begegnungen und 
Bedürfnisse der be-
nachbarten Bewohner 
dargelegt. Es werden 
Wege beispielhaft 
aufgezeigt, wie sich 
politische und soziale 
Organisationen daran unterstützend  
beteiligen können. 

Bevor beispielsweise Hilfe und Unter-
stützung unter Nachbarn überhaupt 

zugelassen wird und 
Hilfenetzwerke greifen, 
ist es wichtig, dass sich 
die Nachbarn kennen, 
vertrauen und füreinan-
der interessieren. Ge-
meinsame Aktivitäten 
ohne „Hilfeperspektive“ 
sind eine Grundvoraus-
setzung für nachbar-
schaftliche Hilfe.

Aufgrund der heutigen 
veränderten Familien-
strukturen gewinnen 
außerfamiliäre Netz-
werke und Kontakte, 
wie die zwischen Nach-

barn, immer mehr an Bedeutung. Mit 
steigendem Alter und der daraus resul-

tierenden zunehmenden Hilfebedürftig-
keit sollten Nachbarn einen mühelosen 
Part im Unterstützungsnetzwerk ein-
nehmen können. Aufgrund der räum-
lichen Nähe können sie beispielsweise 
Einkäufe erledigen, Blumen gießen 
oder in Notfällen zur Seite stehen. 
Zahlreiche Beiträge des Themenschwer-
punkts zeigen, dass Nachbarschaftsini-
tiativen und bürgerschaftliches Engage-
ment vor Ort die Generationen verbin-
den und das Miteinander im Stadtteil 
oder Wohnquartier stärkt. Zahlreiche 
aufgeführte Praxisbeispiele in diesem 
Heft verdeutlichen dies.  

Die Broschüre „Älter werden im 
Wohnquartier“ kann im Internet 
unter www.forum-seniorenarbeit.de 
heruntergeladen werden.
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Buch/Steveling

Mit dem Band 2 des Lehrwerks „Focussing 
on Real Estate“ wird ein weiteres Lehr- und 
Lernbuch „Englisch für die Immobilienwirt-
schaft“ präsentiert. Während der erste Band 
(vgl. VM 10/2007, S. 46) das erfolgreiche 
Bewältigen zentraler beruflicher Hand-
lungssituationen in der Immobilienwirt-
schaft zum Schwerpunkt hatte, wurde der 
vorliegende Band speziell für den Einsatz 
in der Weiterbildung und im Studium kon-
zipiert. Vier aktuelle und relevante Themen 
(internationale Immobilienmärkte, nach-
haltige Stadtentwicklung, internationale Bi-
lanzierung und 
Corporate Ma-
nagement) bil-
den den inhalt-
lichen Rahmen 
für die sprach-
liche Arbeit.

D e r  v o r l i e -
gende  Band 
versteht sich 
nicht als bilin-
guales Lehr- 
und Lernbuch, 
sondern präsentiert dem Lernenden eine 
große Zahl an berufsfeldrelevanten Hand-
lungssituationen, die sowohl in der Lern-
gruppe als auch im Selbststudium sprach-
lich bewältigt werden sollen. Ausgehend 
vom Prinzip einer reichen Lernumgebung 
können nach eigenen Entscheidungen 
Schwerpunkte gesetzt werden. Die jedem 
Kapitel nachgestellten relevanten Web-
Adressensammlungen sind ideale Aus-
gangspunkte für eine weitere, in die Tiefe 
gehende Beschäftigung mit dem Thema.

Focussing on Real Estate Band 2 orientiert 
sich in seiner Initiierung der Sprachlern-
prozesse an den Vorgaben des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen.

Focussing  
on Real Estate (2)  

Annegret Buch/Lieselotte Steveling, 
Focussing on Real Estate. Englisch 
für die Immobilienwirtschaft Band 2, 
Hammonia-Verlag, Hamburg,  
1. Auflage 2009, 360 S., ISBN-Nr. 
978-3-87292-280-9, 47,80 Euro.

Controlling in der Immobilienwirtschaft

Ebert/ Monien/ Steinhübel

In der Reihe „Moderne Immobilienwirt-
schaft – Lehrbücher für Studium, Fort-
bildung und Praxis“ ist jetzt der Band 
„Controlling in der Immobi-
lienwirtschaft“ erschienen.

Das Buch ist in die drei 
Hauptkapitel Grundlagen, 
Strategisches Controlling 
und Operatives Controlling 
gegliedert.

Im Grundlagenteil wird 
neben den notwendigen 
Begriffsabgrenzungen die 
organisatorische Einbin-
dung des Controllingprozesses im Un-
ternehmen behandelt.

Die daran anschließenden Kapitel 
geben einen umfassenden Überblick 
über die typischen Instrumente des 
strategischen und operativen Control-
lings. Dargestellt werden z. B. im strate-
gischen Controlling die Grundlagen der 
Szenario-Technik, der Balanced Score-
card und des EVA-Ansatzes.

In die Darstellungen zum operativen 
Bereich finden insbesondere die Instru-
mente der Unternehmens- und Investi-

tionsplanung, des internen 
und externen Rechnungswe-
sens sowie des Berichtswe-
sens und der Kennzahlen-
analyse Eingang. 

Der Umfang des Bands 
ist mit knapp 250 Seiten 
deutlich geringer als die 
üblichen Standardwerke 
der Controllingliteratur. 
Dennoch wird ein umfas-
sender und vor allem syste-

matischer Überblick über das Thema 
geboten.

Günter Ebert/Frank Monien/Vol-
ker Steinhübel, Controlling in der 
Immobilienwirtschaft, 1. Auflage 
2009, Hammonia-Verlag, Ham-
burg, ISBN-Nr. 978-36-87292-295-3, 
25,80 Euro

Wir sind die Wohnungsgenossenschaft in Eschweiler mit  
783 eigenen Wohnungen und 900 Mitgliedern. 

Für die zu besetzende Stelle suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Kauffrau/Kaufmann der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft
oder eine/n

Immobilienkauffrau/-kaufmann
in Vollzeit für die folgenden Kernaufgaben:
π � Mietenbuchhaltung
π  Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten
π  Mahn- und Klagewesen

Sie haben eine entsprechende Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und selbststän-
diges, engagiertes und teamorientiertes Arbeiten ist für Sie normal. Sie beherrschen die 
branchenübliche GES-Software genauso gut wie Excel und Word. 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante Tätigkeit mit guten Rahmenbedingungen 
und einem unbefristeten Angestelltenverhältnis nach der Probezeit. Das Gehalt entspricht 
dem Tarifvertrag.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an den 
Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Eschweiler eG, Merkurstr. 4, 52249 Eschweiler.  
Selbstverständlich werden wir Ihre Bewerbung vertraulich behandeln.  
Einen ersten Kontakt können Sie auch telefonisch unter Tel.: 02403 801116 aufnehmen.

Anzeige
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Panorama

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktueller Zahlenspiegel	 4/2009

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung
     (Inländerkonzept)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.248 82.095 -0,2 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen preisbereinigt

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: �Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten) 

dar.: Wohnbauten

622,8
59,1
33,7

626,3     
61,4     
34,3     

-1,6 %     
+0,7 %     
-0,8 %     

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

Februar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 105,8     106,9 +1,0 %     

Mietpreisindex
(2005 = 100)

Februar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

103,1     
103,1     
103,7     
103,0     

104,4
104,3
105,1
104,2

+1,3 %
+1,2 %
+1,4 %
+1,2 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)

Februar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

103,4
103,2
103,0
105,3

105,0
103 ,5
103,9
106,7

+1,5 %
+0,3 %
+0,9 %
+1,3 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)

Februar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

117,8
123,4
131,7
107,8
121,2

124,6
146,7
96,0
111,7

140,0

+5,8 %
+18,9 %
-27,1 %
+3,6 %
+15,5 %

Baupreisindex (2005 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

106,7     
107,1     
106,5     

109,7     
110,3     
109,1     

+2,8%     
+3,0%     
+2,4%     

Baulandpreise
(in EUR je qm)

3. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

131,60    
333,87    
111,60    
137,47    
36,68    
49,24    

137,64    
243,14    
233,14    
148,45    
33,79    
43,12    

+4,6 %     
-27,2 %     

+108,9 %     
+8,0 %     
-7,9 %     

-12,4 %     

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe
(Wertindex 2005 = 100)1

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

94,3
73,3

74,2
57,3

-21,3 %
-21,8 %

Wohnungsbaugenehmigungen2 Januar bis Dezember Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

182.315
78.698
15.998
61.131

33.066
28.065

174.595
73.269
15.038
58.535
31.478
27.057

-4,2 %
-6,9 %
-6,0 %
-4,2 %
-4,8 %
-3,6 %

1	Das Statistische Bundesamt hat die Basis auf 2005 geändert.
2 	�Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet. 

Wir veröffentlichen die Daten voraussichtlich im Aktuellen Zahlenspiegel Juni.

©GdW

Aus dem 
Statistischen Bundesamt

Anteil privater 
ambulanter 
Pflegedienste steigt 
auf 45 Prozent  
Von den insgesamt 504.000 durch ambu- 
lante Pflegedienste betreuten Pflegebedürf-
tigen in Deutschland wurden im Dezember 
2007 insgesamt 229.000 beziehungsweise 
45 % von privaten Anbietern versorgt. 

Der Anteil der privaten Pflegedienste im 
Vergleich zu der erstmaligen Erhebung im 
Jahr 1999 ist damit um knapp 10 %-Punkte 
gestiegen; im Jahr 2005 betrug der Anteil 
noch 43 %. Dominant sind aber nach wie vor 
die freigemeinnützigen Anbieter wie z. B. 
der Deutsche Caritasverband oder das Diako-
nische Werk: Im Dezember 2007 betreuten 
die freigemeinnützigen Anbieter 265.000 
Pflegebedürftige (53 %). Ihr Anteil ist jedoch 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
zurückgegangen (1999: 63 %, 2005: 55 %). 
Die übrigen 10.000 beziehungsweise 2 % 
der Pflegebedürftigen wurden von öffent-
lichen Anbietern betreut.

Kosten der 
Heimpflege
Ende 2007 waren an die Pflegeheime in 
der höchsten Pflegeklasse (III) für voll-
stationäre Pflege und Unterbringung im 
Durchschnitt monatlich 2.766 Euro zu ent-
richten. In der Pflegeklasse (II) betrug der 
durchschnittliche monatliche Vergütungs-
satz 2.341 Euro und in der niedrigsten 
Pflegeklasse (I) 1.915 Euro.

Im deutschlandweiten Vergleich ist die Ver-
gütung der Heime in allen ostdeutschen 
Ländern niedriger als im Bundesdurch-
schnitt: Die geringste Vergütung für Pflege, 
Unterkunft und Verpflegung in der Pflege-
klasse (III) errechnet sich für Sachsen-An-
halt mit monatlich 2.250 Euro und Sachsen 
mit 2.280 Euro. Die höchsten Heimkosten 
in der Pflegeklasse (III) waren in Nordrhein-
Westfalen (3.131 Euro) und Hamburg (3.040 
Euro) zu entrichten. In Rheinland-Pfalz wa-
ren es hingegen 2.827 Euro und in Hessen 
nur 2.797 Euro. �
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Die Wohn+Stadtbau ist ein 1928 gegründetes Wohnungsunternehmen mit einem Bestand von mehr als 7.000 
Wohn- und Gewerbeeinheiten. Unsere Aufgaben decken die ganze Palette immobilienwirtschaftlicher Leistungen 
ab.  Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Münster.

Im Rahmen einer Altersnachfolge suchen wir zum 01.10.2009 oder später eine erfahrene Führungsperson als

Ihre Aufgaben
π � Führung und Organisation der Abteilung		
π  Finanz- und Liquiditätssteuerung
π  Controlling					   
π  Erstellen der Jahresabschlüsse einschl. der Steuerbilanzen

Ihr Profil
π � Betriebswirtschaftliches Studium oder langjährige Tätigkeit als Bilanzbuchhalter
π � Mehrjährige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft	
π � Kommunikations- und Teamfähigkeit
π � Fähigkeit, zielgerichtet und situativ zu führen		
π � Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bilanz- und Steuerwesen

Unser Angebot
π � Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem modernen, vorwärts orientierten Unternehmen mit Tradition
π � Leistungsorientierte Vergütung sowie freiwillige Leistungen und eine zusätzliche Altersversorgung

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe  
Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums richten Sie bitte an:

Kornelia Rott-Windhaus

Steinfurter Straße 60 • 48149 Münster
Tel.: 0251 7008-204 • E-Mail: rott.windhaus@wohnstadtbau.de

Leiter/in Finanz- und Rechnungswesen.



Mietertreue.
Wer einmal da ist, der möchte 
für immer bleiben.

WRW. Mietermanagement.

Wohnungswirtschaftliche Treuhand
Rheinland-Westfalen GmbH

Kanzlerstraße 2 • 40472 Düsseldorf
Tel. 02 11/95 99-0 • Fax 02 11/95 99-168
info@wrw.org • www.wrw.org

Geschäftsstelle Hamburg: 
Holstenkamp 1 • 22525 Hamburg

Geschäftsstelle Dresden:
Rankestraße 35 • 01139 Dresden
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